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PETER ALTMAIER
Bundesminister für Wirtschaft und Energie

L IEBE 
LESER INNEN, 
L IEBE LESER ,

D ie deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 0,6 % 
gewachsen. Angesichts des schwierigen außenwirtschaft-
lichen Umfelds und Herausforderungen des Strukturwan-

dels ist das eine gute Nachricht. Befürchtungen einer Rezession 
haben sich nicht bewahrheitet, die Arbeitslosigkeit ist sogar weiter haben sich nicht bewahrheitet, die Arbeitslosigkeit ist sogar weiter 
gesunken und wir bewegen uns trotz einer Schwächephase in der gesunken und wir bewegen uns trotz einer Schwächephase in der 
Industrie weiter in Richtung Vollbeschäftigung. Sobald die Welt-Industrie weiter in Richtung Vollbeschäftigung. Sobald die Welt-
wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt und die Unsicherheit um den wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt und die Unsicherheit um den 
Brexit abnimmt, wird auch unsere exportorientierte Industrie Brexit abnimmt, wird auch unsere exportorientierte Industrie 
 wieder ihren Beitrag zur Stärkung der Konjunktur leisten. Ende  wieder ihren Beitrag zur Stärkung der Konjunktur leisten. Ende 
Januar werde ich die neue Jahresprojektion der Bundesregierung Januar werde ich die neue Jahresprojektion der Bundesregierung 
vorstellen. 

Die erfreuliche gesamtwirtschaftliche Entwicklung des ver gange-Die erfreuliche gesamtwirtschaftliche Entwicklung des ver gange-
nen Jahrzehnts hat in nahezu allen Teilen Deutschlands zu einer nen Jahrzehnts hat in nahezu allen Teilen Deutschlands zu einer 
Zunahme der Wirtschaftsleistung und steigenden Einkommen Zunahme der Wirtschaftsleistung und steigenden Einkommen 
geführt. Gleichzeitig bestehen zum Teil beachtliche regionale geführt. Gleichzeitig bestehen zum Teil beachtliche regionale 
Unterschiede. In Ostdeutschland fallen Produktivität und Wirt-Unterschiede. In Ostdeutschland fallen Produktivität und Wirt-
schaftsleistung auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung unter-schaftsleistung auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung unter-
durchschnittlich aus. In Westdeutschland gibt es vor allem an  durchschnittlich aus. In Westdeutschland gibt es vor allem an  
alten Industriestandorten wie im Ruhrgebiet und im Saarland alten Industriestandorten wie im Ruhrgebiet und im Saarland 
sowie in manchen ländlichen Regionen erhebliche strukturelle sowie in manchen ländlichen Regionen erhebliche strukturelle 
Herausforderungen.

Unser Ziel ist es, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen Unser Ziel ist es, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen 
Deutschlands zu ermöglichen. Anlässlich des Auslaufens des Deutschlands zu ermöglichen. Anlässlich des Auslaufens des 
 Solidarpakts im Jahr 2019 haben wir ein gesamtdeutsches Förder- Solidarpakts im Jahr 2019 haben wir ein gesamtdeutsches Förder-
system geschaffen, das 22 Förderprogramme aus sechs Bundes-system geschaffen, das 22 Förderprogramme aus sechs Bundes-
ministerien unter einem Dach bündelt und damit die Wirksamkeit ministerien unter einem Dach bündelt und damit die Wirksamkeit 
der regionalen Strukturförderung stärkt. Die regionalpolitischen der regionalen Strukturförderung stärkt. Die regionalpolitischen 
Unterstützungsmaßnahmen orientieren sich dabei am konkreten Unterstützungsmaßnahmen orientieren sich dabei am konkreten 
Bedarf vor Ort. In der Rubrik „Im Fokus“ stellen wir Ihnen das neue Bedarf vor Ort. In der Rubrik „Im Fokus“ stellen wir Ihnen das neue 
gesamtdeutsche Fördersystem ausführlich vor.

Zu guter Letzt noch eine kurze Bemerkung in eigener Sache:  Zu guter Letzt noch eine kurze Bemerkung in eigener Sache:  
Unser Monatsbericht startet mit frischem Schwung und neuem Unser Monatsbericht startet mit frischem Schwung und neuem 
Gewand in das neue Jahrzehnt. Wir präsentieren Ihnen in Zukunft Gewand in das neue Jahrzehnt. Wir präsentieren Ihnen in Zukunft 
ausführliche Schwerpunktartikel zu aktuellen Themen. Außerdem ausführliche Schwerpunktartikel zu aktuellen Themen. Außerdem 
haben wir unsere Konjunkturberichterstattung modernisiert  haben wir unsere Konjunkturberichterstattung modernisiert  
und veröffentlichen neben einem Konjunkturschlaglicht auch und veröffentlichen neben einem Konjunkturschlaglicht auch 
einen NowCast – eine monatliche Einschätzung zur Entwicklung einen NowCast – eine monatliche Einschätzung zur Entwicklung 
des Bruttoinlandsprodukts. Ich hoffe, Ihnen gefallen die neuen 
„Schlaglichter“. 

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start ins Jahr 2020 und 
eine erkenntnisreiche Lektüre.
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BRUTTOINLANDSPRODUKT
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# KONJUNK TUR SCHL AGL ICHT JANUAR 2020
KONJUNK TUR ZUM JAHRESENDE 2019 SCHWACH

ERWARTUNGEN HELLEN SICH ET WAS AUF

GESAMT WIRTSCHAFT

Die konjunkturelle Schwächephase ist aber noch nicht überwunden. Die gesamtwirtschaftliche 
Leistung dürfte im letzten Quartal des Jahres 2019 nur wenig angestiegen sein. In der Industrie 
hellten sich bei weiterhin rückläufiger Produktion in den vergangenen Monaten die Geschäfts-
erwartungen etwas auf.

DIE GLOBALE INDUSTRIE-
KONJUNKTUR IST WEITER IM 
ABSCHWUNG.
Der Rückgang des Welthandels-
volumens hat sich zuletzt aller-
dings etwas abgeschwächt. 
Umfragedaten deuten auf eine 
moderate Belebung der Welt-
wirtschaft in den nächsten 
Monaten hin.

WELT  W IRTSCHAF T
LEGENDE

Indikatoren in einem 
Teilbereich wachsen 
mehrheitlich 
überdurchschnittlich 

Indikatoren in einem 
Teilbereich entwickeln 
sich durchschnittlich 
bzw. gemischt

Indikatoren in einem 
Teilbereich gehen 
mehrheitlich zurück

Nähere Informationen in Jung 
et al. (2019): Das neue Konjunk-
turschlaglicht: Was steckt hinter 
den Pfeilen?, Schlaglichter der 
Wirtschaftspolitik 01/2020

DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT WUCHS IM JAHR 2019 UM 0,6 %.
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AUFTRAGSEINGÄNGE AUS DEM AUSLAND 
UND ifo EXPORTERWARTUNGEN 
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DIE EXPORTE TRETEN IM JAHRESSCHLUSS-
QUARTAL BISHER AUF DER STELLE.
Die Geschäftserwartungen deutscher Exporteure 
haben sich aber in den letzten Monaten etwas 
 aufgehellt. Auch die Auftragseingänge aus dem 
Ausland haben sich stabilisiert. 

PRODUK T ION

DIE INDUSTRIEPRODUKTION GEHT ZUM ENDE 
DES VERGANGENEN JAHRES WEITER ZURÜCK. 
Die negativen Signale werden jedoch schwächer. Bei 
den Auftragseingängen im Verarbeitenden Gewerbe 
ist seit Herbst des letzten Jahres eine Bodenbildung 
erkennbar. Die Geschäftserwartungen beginnen sich 
aufzuhellen. 

DIE PRIVATEN KONSUMAUSGABEN 
 SCHWÄCHELTEN ETWAS ZUM JAHRESENDE.   
Die Rahmenbedingungen bleiben aber konsum-
freundlich. Staatliche Entlastungen, der andauernde 
Beschäfti gungsaufbau und ordentliche Lohn steige-
rungen erhöhen die realen verfügbaren Einkommen. 

AUSSENWIRTSCHAF T

PR I VATER KONSUM

DER BESCHÄFTIGUNGSAUFBAU HAT 
SICH VERLANGSAMT. 
Darüber hinaus steigen die konjunkturell bedingte 
Kurzarbeit sowie die Unterbeschäftigung etwas an. 
Dennoch nimmt die Zahl der Erwerbstätigen weiter 
beständig zu. 

ARBEITSMARK T
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STRUKTUR -
FÖRDERUNG UNTER 

EINEM DACH
DAS NEUE GESAMTDEUTSCHE FÖRDERSYSTEM FÜR STRUKTUR-

SCHWACHE REGIONEN BÜNDELT DIE REGIONALFÖRDERUNG UND 
ERHÖHT IHRE WIRKSAMKEIT. 

W I R T S C H A F T S P O L I T I K  I M F O K U S
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des Durchschnitts in den  west -
deutschen Ländern, erreicht 
das BIP  je Erwerbstätigen in 
den ostdeutschen Ländern.

80%

Das Ziel der 
Kommission 
„Gleichwertige 
Lebensverhält-
nisse“ der 
 Bundesregierung 
bestand darin, 
Handlungs-
empfehlungen 
mit Blick auf 
unterschiedliche 
 regionale 
 Entwicklungen 
und den demo-
grafischen 
 Wandel in 
Deutschland zu 
erarbeiten.

IN KÜRZE

22 Förderprogramme des Bundes aus sechs 
Ressorts1, fünf Förderbereiche, ein 
gemeinsamer Rahmen, Unterstützung 

für strukturschwache Regionen in ganz Deutsch-
land: Das ist das gesamtdeutsche Fördersystem für 
strukturschwache Regionen ab dem 1. Januar 2020. 
Mit der Bündelung der Förderprogramme unter 
einem gemeinsamen Dach stärkt das gesamtdeut-
sche Fördersystem die regionale Strukturförderung 
in Deutschland.

Es ist eine der zwölf prioritären Maßnahmen, 
die die Bundesregierung im Juli 2019 zur Umset-
zung der Ergebnisse der Kommission „Gleichwer-
tige Lebensverhältnisse“ beschlossen hat und mit 
denen sie zu gleichwertigen Lebensverhältnissen 
beiträgt. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land, 
ob in Ost oder West, Nord oder Süd – alle Orte sollen 
attraktiv, lebenswert und wirtschaftlich erfolgreich 
sein. „Gleichwertig“ bedeutet dabei ausdrücklich 
nicht „gleich“: Die regionale Vielfalt soll bewahrt 
werden, und gleichzeitig sollen alle Menschen in 
Deutschland die Möglichkeit eines guten Lebens, 
einer guten Grundversorgung und einer guten 
Arbeit haben. 

POSITIVE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICK-
LUNG, ABER NOCH IMMER GROSSE REGIO-
NALE UNTERSCHIEDE

Auch wenn sich die konjunkturelle Dynamik zuletzt 
etwas abgeschwächt hat, hat die positive gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre in 
nahezu allen Regionen Deutschlands zu einer 
Zunahme der Wirtschaftsleistung und damit der 
Einkommen geführt. Flankiert durch regionalpoli-
tische Maßnahmen haben wirtschaftlich weniger 
leistungsfähige Regionen aufgeholt. Gleichwohl zei-
gen sich bei genauerer Betrachtung weiterhin erheb-
liche Unterschiede zwischen den Regionen. 

Mit Blick auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
je Erwerbstätigen, ein Maß für die Arbeitsproduk-
tivität und damit die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit einer Region, werden auch knapp 30 Jahre 
nach der deutschen Wiedervereinigung merkliche 
Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland 
sichtbar. Auch wenn Ostdeutschland den wirtschaft-
lichen Rückstand in weiten Teilen aufgeholt hat, 
erreicht das BIP je Erwerbstätigen nur 80 % des 
Durchschnitts in den westdeutschen Ländern. Viele 
ostdeutsche Regionen sind nach wie vor durch eine 
flächendeckende Strukturschwäche gekennzeich-

net, während in Westdeutschland insbesondere alt-
industrialisierte Regionen (wie z. B. das Ruhrgebiet, 
Bremen und das Saarland) und manche ländliche 
Gebiete als strukturschwach angesehen werden. Auf-
fällig ist, dass innerhalb Westdeutschlands die Unter-
schiede zwischen den Regionen zugenommen 
haben. Deutschlandweit ist neben dem Ost-West- 
auch ein Nord-Süd-Gefälle mit höherer Wirtschafts-
kraft im Süden erkennbar. Tendenziell könnten der 
demografische Wandel und die durch die Globali-
sierung regional unterschiedlich  verteilten Wohl-
standsgewinne die innerdeutschen Disparitäten in 
den nächsten Jahren noch verschärfen (Abbildung 
1, Seite 12).

Neben dem BIP je Erwerbstätigen ist vor allem 
die Arbeitslosigkeit die zentrale wirtschaftspoliti-
sche Größe zur Beurteilung regionaler Disp aritäten. 
Auch hier bestehen in Deutschland weiterhin große 
regionale Unterschiede. Trotz deutlicher Rückgänge 
der Arbeitslosigkeit in den meisten Regionen besteht 
ein Ost-West-Gefälle fort.  Auch die Infrastruktur-
ausstattung als wichtige  Voraussetzung für eine 
erfolgreiche wirtschaft liche Entwicklung unter-
scheidet sich zwischen den Regionen, wie etwa im 
Bereich der Breitbandinfrastruktur. Hier weisen vor 
allem peripher gelegene ländliche Räume große Ver-
sorgungsdefizite auf (Abbildung 2, Seite 12).

FÖRDERUNG DORT, WO SIE BENÖTIGT 
WIRD, UND VERLÄSSLICHE UNTERSTÜT-
ZUNG FÜR DIE NEUEN BUNDESLÄNDER

Die Programme unter dem Dach des gesamtdeut-
schen Fördersystems stehen allen strukturschwa-
chen Regionen in Deutschland offen, 

1         Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur.
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ABBILDUNG 2: VERSORGUNG MIT LEISTUNGSFÄHIGER 
BREITBANDINFRASTRUKTUR 2017 (in Prozent)1

ABBILDUNG 3:
FÖRDERGEBIETSKARTE 2014–2020
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70 – 82

82 – 86

86 – 95

95 – 100

100 – 112

112 – 181

Quelle: Maretzke/Rag-
nitz/Untiedt (2019) – 
Betrachtung und Analyse 
von  Regionalindikatoren 
(Raumbeobachtung), 
Studie im Auftrag des 
BMWi, S. 32 (aktualisierte 
Daten).

Prädefiniertes C-Fördergebiet

Prädefiniertes C-Fördergebiet mit Grenz-
zuschlag gemäß Rz. 176 Regionalleitlinien

Nicht prädefiniertes C-Fördergebiet

Nicht prädefiniertes C-Fördergebiet 
(davon Städte/Gemeinden teilweise)

D-Fördergebiet

D-Fördergebiet 
(davon Städte/Gemeinden teilweise)

Teilweise nicht prädefiniertes C-, teilweise 
prädefiniertes D-Fördergebiet

Nicht-Fördergebiet

Quelle: BBSR Bonn

bis unter 50

50 bis unter 60

60 bis unter 70

70 bis unter 80

80 bis unter 90

90 und mehr

Quelle: Maretzke/
Ragnitz/Untiedt 
(2019) – Betrachtung 
und Analyse von 
 Regionalindikatoren 
(Raumbeobachtung), 
Studie im Auftrag des 
BMWi, S. 123.

1         Anteil der Haushalte, die mindestens mit einer Bandbreite 
von 100 Mbits/s versorgbar waren 

ABBILDUNG 1: BIP JE ERWERBSTÄTIGEN 2017 (Produktivität, Deutschland = 100)
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der Bevölkerung Deutschlands 
leben in strukturschwachen 
Regionen.

40%

 unabhängig davon, ob es sich um Ost oder West, 
Nord oder Süd, Stadt oder Land handelt: Denn 
Strukturschwäche ergibt sich nicht aus der Him-
melsrichtung. Angesichts der fortbestehenden 
Unterschiede bei der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit, dem Ein kommen und der Beschäftigung 
zwischen neuen und alten Bundesländern wird die 
regionale Strukturförderung in den ostdeutschen 
Ländern fortgeführt. Das gesamtdeutsche Förder-
system bietet für sie verlässliche Förderung auch 
nach dem Auslaufen des Solidarpakts II.

FÖRDERGEBIET

Gefördert wird grundsätzlich in Regionen, die nach 
dem Regionalindikatorenmodell der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW) als strukturschwach eingestuft wer-
den. Zur Bestimmung von Strukturschwäche 
werden die Arbeitslosigkeit, der Durchschnittslohn, 
die Erwerbstätigenprognose sowie die Infrastruk-
tur in den Regionen herangezogen. In Ostdeutsch-
land sind demnach aktuell alle Regionen als 
 strukturschwach eingestuft, weitere Teile des För-
dergebiets liegen unter anderem im Ruhrgebiet, in 
Küstennähe, im südlichen Niedersachsen und im 
Saarland.

Das jetzige GRW-Fördergebiet umfasst etwa 
40 % der Bevölkerung Deutschlands und wird vor-
aussichtlich noch bis Ende 2022 weiterbestehen. 
Danach erfolgt auf Grundlage europäischer beihil-
ferechtlicher Vorgaben eine Neuabgrenzung struk-
turschwacher Regionen. Dabei soll auch eine demo-
grafische Komponente mit einer spürbar höheren 
Gewichtung berücksichtigt werden. So kann die 
Regionalpolitik zukünftig noch stärker auf demo-
grafische Entwicklungen eingehen, die in einigen 
Regionen ganz erheblich die wirtschaftlichen 
Erfolgschancen beeinflussen. Um die jeweiligen 

 Zielsetzungen uneingeschränkt verfolgen zu kön-
nen, bleiben die einzelnen Fachprogramme auto-
nom und können auch eigene Förderkriterien 
anwenden (Abbildung 3, Seite 12).

BESSERE STRUKTURFÖRDERUNG DURCH 
GEMEINSAME KOORDINIERUNG UND 
BERICHTERSTATTUNG

Durch das gesamtdeutsche Fördersystem soll die 
Wirksamkeit der Förderung strukturschwacher 
Regionen weiter erhöht werden. Dies geschieht 
durch eine gemeinsame Koordinierung der Pro-
gramme über die Ressorts der Bundesregierung hin-
weg. So können Synergien besser genutzt werden. 
Um die Auswirkungen der Programme auf die Regi-
onen insgesamt beurteilen zu können, wird es alle 
zwei Jahre eine gemeinsame Berichterstattung zur 
Förderung und Lage der Regionen geben. Der erste 
Bericht ist für 2021 geplant.

DIE FÖRDERBEREICHE UND PROGRAMME 
IM EINZELNEN

Die Bedürfnisse der Menschen und Unternehmen 
vor Ort sind so vielfältig wie unser Land. Die Viel-
falt der Programme des gesamtdeutschen Förder-
systems spiegelt diese Unterschiede wider und 
erlaubt eine gezielte Förderung und Unterstützung. 
Konkret gefördert werden unter anderem Investi-
tionen, Innovationen, Unternehmensgründungen 
und Fachkräfteinitiativen, Breitbandausbau und 
digitale Entwicklung sowie städtebauliche 
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Mit der GRW unterstützen Bund und Länder mit je 600 Mio. 
Euro jährlich unter anderem Investitionen von Unterneh-
men sowie in  die wirtschaftsnahe kommunale Infrastruktur 
in strukturschwachen Regionen. In diesem Jahr feiert die 
GRW ihr 50-jähriges Bestehen. Ob eine Region als struktur-
schwach eingestuft wird, legen Bund und Länder auf 
Grundlage eines indikatorengestützten Verfahrens fest. Die 
Ergebnisse dieses Verfahrens werden in fest vorgegebenen 
Zyklen überprüft. Abbildung 3 zeigt die aktuelle Gebiets -
ab grenzung strukturschwacher Regionen, die voraussicht-
lich noch bis Ende 2022 gilt. Es wird auch nach dem Grad 
der Strukturschwäche unterschieden. So profitieren die gelb 
hinterlegten Regionen von höheren Fördersätzen für 
 private Investitionen als die grün hinterlegten Regionen  
mit  weniger stark ausgeprägter Strukturschwäche. 

GEMEINSCHAFTSAUFGABE VERBESSERUNG DER 
REGIONALEN WIRTSCHAFTSSTRUKTUR (GRW)



ABBILDUNG 4: DAS GESAMTDEUTSCHE FÖRDERSYSTEM AUF EINEN BLICK

Entwicklungen oder Projekte zur Stärkung des sozi-
alen Zusammenhalts. Mit dem Fördersystem wer-
den bislang auf Ostdeutschland beschränkte För-
derprogramme für alle strukturschwachen Regionen 
geöffnet. Programme, die bereits bundesweit ange-
boten werden, fördern strukturschwache Regionen 
nun stärker als zuvor.

EINEN GROSSEN TEIL DES GESAMTDEUT-
SCHEN FÖRDERSYSTEMS STELLEN 
 WIRTSCHAFTS- UND UNTERNEHMENSNAHE 
MASSNAHMEN UND PROGRAMME DAR 

•  Dazu gehört die GRW. Sie fördert gewerbliche 
Investitionen und Investitionen in die kommu-
nale wirtschaftsnahe Infrastruktur, Maßnahmen 
zur Vernetzung und Kooperation lokaler Akteure 
sowie Maßnahmen zur Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit vor allem von kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) in strukturschwachen 
Regionen. 

•  Das ERP-Regionalprogramm unterstützt die 
Wachstumskraft von KMU, wohingegen über das 
Programm „ERP-Kapital für Gründung“ zinsgüns-
tige Darlehen für neu gegründete Unternehmen 
und Unternehmensnachfolger zur Verfügung 
gestellt werden. Das Bundesbürgschaftsprogramm 
bietet künftig Gewährleistungen für Kredite an die 
gewerbliche Wirtschaft in allen strukturschwa-
chen Regionen für volkswirtschaftlich förderungs-
würdige Vorhaben. 

•  Auch die Außenwirtschaftsförderung der bun-•  Auch die Außenwirtschaftsförderung der bun-•  
deseigenen Germany Trade & Invest (GTAI) legt 
einen Schwerpunkt auf alle strukturschwachen 
Regionen.

•  Ein zentrales Hemmnis für die wirtschaftliche 
 Entwicklung insbesondere in strukturschwachen 
 Re  gionen ist oftmals die mangelnde Verfügbarkeit 
von Fachkräften. Daher wird die Errichtung, 
Moderni sierung und Ausstattung überbetrieblicher 
Bildungsstätten (ÜBS) und ihre Weiterentwicklung 
zu Kompetenzzentren in struktursch wachen Re gio-
nen mit höheren Fördersätzen gefördert.

EINEN WEITEREN ERFOLGSFAKTOR FÜR 
WIRTSCHAFTLICHE STÄRKE UND GLEICH-
WERTIGE LEBENSVERHÄLTNISSE STELLT  
DIE DIGITALISIERUNG DAR 

•  Die Initiative „Stadt.Land.Digital.“ betreibt ein 
Kompetenzzentrum als Ansprechpartner für alle 
relevanten Akteure aus Bund, Ländern, Kommu-
nen, Unternehmen, Verbänden und der Zivilge-
sellschaft bei Fragen zur digitalen Transformation. 
In strukturschwachen Regionen werden gezielt 
Kommunen und Landkreise angesprochen, um 
diesen Prozess zu unterstützen. 

•  Finanzielle Unterstützung bei Investitionen in digi-
tale Technologien und der Qualifizierung der Mit

Gemeinsame De�nition 
strukturschwacher Regionen 

(GRW-Regionalindikatorenmodell)

Neu entwickelte Programme Bestehende Förderprogramme

Gemeinsame Koordinierung 
und Berichterstattung

Gesamtdeutsches Fördersystem 
für strukturschwache Regionen: 

22 Förderprogramme

Räumliche Ausweitung und Neuausrichtung auf alle strukturschwachen Regionen 
Förderpräferenzen für strukturschwache Regionen

W I R T S C H A F T S P O L I T I K  I M F O K U S
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vationsförderung und baut auf den Potenzialen 
strukturschwacher Regionen auf. Die Programm-
familie basiert auf den Erfahrungen aus der Pro-
grammfamilie „Unternehmen Region“, die eben-
falls Teil des gesamtdeutschen Fördersystems ist. 

•  Um Existenzgründungen aus der Wissenschaft zu 
erleichtern und damit den Wissenstransfer in die 
Wirtschaft zu stärken, fördert EXIST-Gründungs-
kultur mit der aktuellen Förderrichtlinie EXIST-
Potentiale die Formulierung und Umsetzung hoch-
schulweiter Strategien zu Gründungskultur und 
Unternehmergeist. Gut die Hälfte der dafür zur 
Verfügung stehenden Mittel wird in den kommen-
den Jahren für Projekte in strukturschwachen Regi-
onen verwendet. 

•  Mit der Fördermaßnahme „Kommunen innova-
tiv“ finanziert der Bund Forschungs- und Inno-
vationsprojekte von Kommunen zur Gestaltung 
der räumlichen Auswirkungen des demografischen 
Wandels und der Regionalentwicklung. Kommu-
nen in strukturschwachen Regionen können mit 
einer bis zu hundertprozentigen Förderung dabei 
unterstützt werden.

arbeitenden erhalten Unternehmen durch das neue 
Programm „Digital jetzt – Investitionsförderung für 
KMU“. Hierbei profitieren KMU in strukturschwa-
chen Regionen von erhöhten Fördersätzen.

UM AUCH IDEEN, TECHNOLOGIEN UND 
KONZEPTE DER ZUKUNFT ZU FÖRDERN, 
LIEGT EIN WEITERER SCHWERPUNKT DES 
GESAMTDEUTSCHEN FÖRDERSYSTEMS AUF 
FORSCHUNG UND INNOVATION

•  Mit dem Programm INNO-KOM werden bereits 
seit 2017 gemeinnützige externe Industriefor-
schungseinrichtungen in allen strukturschwachen 
Regionen gefördert. Beabsichtigt ist ein erhöhter 
Transfer von Forschungsergebnissen und die Stär-
kung der Innovationskraft von KMU. 

•  Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand 
(ZIM) sieht einen erhöhten Fördersatz für For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten zugunsten 
kleiner Unternehmen in strukturschwachen Regi-
onen vor. 

•  Die Programmfamilie „Innovation und Struktur-
wandel“ bietet eine themenoffene regionale Inno-
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ABBILDUNG 5: DIE PROGRAMME IM GESAMTDEUTSCHEN FÖRDERSYSTEM

Zusätzlich enthält das gesamtdeutsche Fördersys-
tem Programme und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Infrastruktur und Daseinsvorsorge, zum 
Breitbandausbau und zur Stärkung des gesellschaft-
lichen Zusammenhalts. 

•  Im Rahmen der „Integrierten Ländlichen Entwick-
lung“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ unter-
stützen Bund und Länder gemeinsam ländliche 
Regionen durch Förderung investiver und nicht-
investiver Maßnahmen. Die Städtebauförderung 
dient der Stärkung von Innenstädten und Orts-
zentren und gewährt einen höheren Fördersatz 
für Kommunen in Haushaltsnotlage. 

•  Auch die flächendeckende Erschließung Deutsch-•  Auch die flächendeckende Erschließung Deutsch-•  
lands mit gigabitfähigen Telekommunikations-
netzen, die Breitbandförderung, ist Bestandteil des 
gesamtdeutschen Fördersystems und erfolgt über-
wiegend in strukturschwachen Regionen, da dort 
der Ausbau für private Anbieter oftmals nicht pro-
fitabel ist. 

NICHT ZULETZT IST DER GESELLSCHAFT-
LICHE ZUSAMMENHALT ENTSCHEIDEND 
FÜR GLEICHWERTIGE LEBENSVERHÄLT-
NISSE UND WIRD DAHER MIT DEM GESAMT-
DEUTSCHEN FÖRDERSYSTEM ADRESSIERT

•  Er wird gefördert durch das Bundesprogramm 
„Mehrgenerationenhaus“, das Programm „Demo-
grafiewerkstatt Kommunen“, das Kommunen dabei 
unterstützt, Strategien zur Gestaltung des demo-
grafischen Wandels zu entwickeln, und die Enga-
gement- und Demokratieförderung im Rahmen 
der Programme „Engagierte Stadt“ und „Engagier-
tes Land“. 

•  Die „Lokalen Partnerschaften für Demokratie“ stär-
ken die Zivilgesellschaft. Diese Programme unter-
stützen überwiegend strukturschwache Regionen 
und leisten somit einen Beitrag zur Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse. 

Insgesamt geht das gesamtdeutsche Fördersystem 
weit über die klassische Wirtschaftsförderung hin-
aus und bietet den sehr unterschiedlichen struk-
turschwachen Regionen ein ausdifferenziertes Ins-
trumentarium an. Über die Bündelung werden die 
verschiedenen Maßnahmen des Bundes effizien-
ter, sichtbarer und besser miteinander abgestimmt   
(Abbildung 5, Seite 16).
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Fachkräfte Digitalisierung Forschung und InnovationWirtschaftsnahe Programme

INFRASTRUKTUR & 
DASEINSVORSORGE

Integrierte Ländliche Entwicklung Städtebauförderung

Breitbandförderung

Demogra�ewerkstatt 
Kommunen

Bundesprogramm
Mehrgenerationenhaus

Lokale Partnerschaften 
für Demokratie

Engagierte Stadt Engagiertes Land

BREITBANDAUSBAU & 
DIGITALISIERUNG

GESELLSCHAFTLICHER 
ZUSAMMENHALT
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1

6
S

C
H

L
A

G
L

IC
H

T
E

R
 F

E
B

R
U

A
R

 2
02

0

JULIAN ADAM & DR. JULIAN DONAUBAUER 
Referat: Regionale Wirtschaftspolitik

schlaglichter@bmwi.bund.de

KONTAKT

MIT EINEM NEUEN BUNDESWETTBEWERB 
PROBLEME UND CHANCEN ERKENNEN UND 
NEUE LÖSUNGEN FINDEN

Regionalpolitik soll auch in der Lage sein, flexibel 
auf neue Herausforderungen zu reagieren, innova-
tive Lösungsansätze zu identifizieren und sie anzu-
wenden. Dazu wird ein Bundeswettbewerb entwi-
ckelt, der verschiedene Themen adressiert und neue 
Impulse in der Regionalpolitik setzt. Im Rahmen 
von Einzelwettbewerben sollen neue regionalpoli-
tische Themen identifiziert und die Wirksamkeit 
regionalspezifischer Lösungsansätze ausprobiert 
werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse kön-
nen dazu genutzt werden, die einzelnen Maßnah-
men und Programme weiterzuentwickeln und bes-
ser aufeinander abzustimmen. Mit dem neuen 
Ideenwettbewerb bleiben die nicht abgerufenen und 
nicht gebundenen Finanzmittel für strukturschwa-
che Regionen erhalten und werden für neue regio-
nalpolitische Impulse eingesetzt. Damit wird ein 
innovativer Weg eingeschlagen, um die Mittel auch 
überjährig in strukturschwachen Regionen einset-
zen zu können. Auch Regionen, die nicht als struk-
turschwach gelten, können im Rahmen einer prä-
ventiven Regionalpolitik von einer Förderung 
profitieren.

ERFOLGREICHE STRUKTURPOLITIK ALS 
GEMEINSCHAFTSAUFGABE

Mit der Bündelung von 22 Förderprogrammen unter 
einem gemeinsamen konzeptionellen Dach opti-
miert das gesamtdeutsche Fördersystem die regio-
nale Strukturförderung des Bundes in Deutschland. 
Nach dem Grundgesetz liegt die Aufgabe regiona-
ler Strukturpolitik jedoch primär in der Verantwor-
tung der Länder, der Bund darf nur in eng definier-
ten Grenzen unterstützend eingreifen. Daher kommt 
es neben der finanziellen Förderung durch den Bund 
auch wesentlich auf den Beitrag der Länder im Rah-
men der Ko-Finanzierung und der personellen Aus-
stattung für die Umsetzung vor Ort an. Das ist die 
Voraussetzung dafür, dass die Förderung des Bun-
des die Regionen erreicht und somit für eine erfolg-
reiche regionale Strukturpolitik. 

DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT IST IM INTERNATIO NALEN 
VERGLEICH DEZENTRAL AUFGESTELLT.

Es gibt ökonomisch sehr erfolgreiche Regionen auch abseits der 
Ballungszentren. Ihre Wirtschaftsstrukturen sind oft von großen 
Mittelständlern („hidden champions“) und deren Zulieferernetz-
werken geprägt. Zudem hat die deutsche Wirtschaft durch ihren 
industriellen Fokus besonders von der Globalisierung profitiert. 
Die Früchte dieses Erfolgs sind in den meisten Regionen angekom-
men. Dort wo sie nicht direkt angekommen sind, gab es vergleichs-
weise großzügige Kompensationen.
Tiefe regionale Spaltungen zwischen urbanen Eliten und abge-
hängter Provinz, wie wir sie in vielen Ländern beobachten, sind 
deshalb noch schwächer als anderswo. Doch auch Deutschland ist 
davor nicht gefeit. Bereits heute gibt es spürbare regionale Unter-
schiede im realen Lebensstandard. Zukünftige technologische Ent-
wicklungen können diese noch weiter verschärfen. Denn moderne 
Wertschöpfung konzentriert sich im Zuge der Digitalisierung 
immer stärker auf wissensstarke urbane Räume, wo sich die pro-
duktivsten Firmen und Fachkräfte zum beiderseitigen Vorteil 
ansiedeln.
Doch auch im ländlichen Raum entstehen neue Potenziale, denn 
nicht jeder möchte in einer Großstadt leben. Es kommt darauf an, 
erfolgreich industrielle Nischen zu besetzen und dort Innovatio-
nen und Produktivität zu steigern. Damit das gelingt, müssen 
diese Regionen vor allem ein lebenswertes Umfeld für Fachkräfte 
bieten. Hierzu gehört eine exzellente Infrastruktur im Digital-, Ver-
kehrs- und Bildungsbereich.
Das muss der Ansatzpunkt für eine erfolgreiche Strukturpolitik 
sein. Sie ist kein Almosen für die Provinz. Vielmehr muss sie durch 
ein flächendeckendes Angebot bester Standortbedingungen die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass überall Wachstum durch die 
Digitalisierung entstehen kann.

P R O F. D R . J E N S  S Ü D E K U M

„STRUKTURPOLITIK 
FÜR GLEICH-

WERTIGE LEBENS-
VERHÄLTNISSE“ 

Prof. Dr. Jens Südekum lehrt inter-
nationale Volkswirtschaftslehre an 
der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf und ist seit Dezember 
2019 Mitglied des Wissenschaft-
lichen Beirats im BMWi. 

WORTMELDUNG
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AU F  E I N E N  B L IC K

GO EAST

Saldo der Binnenwanderung im Jahr 2018
Quelle: Statistisches Bundesamt

Der Saldo der Binnenwanderung entspricht der Differenz aus Zu- und Fortzügen für ein Bundesland. Im Jahr 2018 wanderten zum Beispiel etwa 15 Tausend 
Personen mehr nach Brandenburg aus einem anderen Bundesland ein, als Personen aus Brandenburg in ein anderes Bundesland auswanderten. Seit der 
 Wiedervereinigung bis zum Jahr 2012 zogen per Saldo mehr Menschen in die westdeutschen Bundesländer, seitdem kehrt sich dieser Trend langsam um. 
Wanderungsbewegungen über die Bundesgrenzen werden nicht betrachtet.

IM JAHR 2018 SIND MEHR 
MENSCHEN AUS DEN ALTEN IN DIE 
NEUEN BUNDES LÄNDER GEZOGEN 
ALS ANDERSHERUM. 

 ES ZIEHT DIE MENSCHEN 
BESONDERS NACH BRANDENBURG, 
ABER AUCH NACH SACHSEN UND 
MECKLENBURG-VORPOMMERN. 
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THÜRINGENTHÜRINGENTHÜRINGEN

W I R T S C H A F T S P O L I T I KW I R T S C H A F T S P O L I T I K

DER JAHRESWIRTSCHAFTSBERICHT WIRD DEM BUNDES-
TAG UND DEM BUNDESRAT VON DER BUNDESREGIERUNG 
VORGELEGT. Er enthält eine Stellungnahme zum Jahresgut-
achten des Sachverständigenrates (siehe Dezemberaus gabe der 
Schlaglichter), stellt die zentralen wirtschafts- und finanzpoli-
tischen Themenschwerpunkte dar und erläutert die Projektion 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.  Der Bericht muss 
gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft (StabG) jährlich vorgelegt werden. 
Das BMWi ist federführend bei seiner Erstellung.

JAHRESWIRTSCHAFTSBERICHT

SCHL AGWORT

T E L EG R A M M

DA S  F R I E D E N S L I C H T  W I R D  S E I T  2 6
J A H R E N  J E D E S  J A H R  in der Vorweihnachts-in der Vorweihnachts-
zeit in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem zeit in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem 
entzündet und von Kindern in viele Länder Euro-entzündet und von Kindern in viele Länder Euro-
pas getragen. Es dient als Zeichen für Frieden und Zeichen für Frieden und 
Völkerverständigung. Im Jahr 2019 stand die Aktion Völkerverständigung. Im Jahr 2019 stand die Aktion 
unter dem Motto „Mut zum Frieden“. Das Licht  Das Licht 
wurde am 18. Dezember im BMWi übergeben.wurde am 18. Dezember im BMWi übergeben.

EINBLICK

ZEICHEN FÜR 
FRIEDEN UND VÖLKER-

VERSTÄNDIGUNG

P R O F E S S O R  D R .  J E N S 
 S Ü D E K U M  W U R D E  I M  D E Z E M -
B E R  A L S  N E U E S  M I T G L I E D  I N 
D E N  B E I R AT  B E R U F E N .  Der 
 Wissenschaftliche Beirat setzt sich  Wissenschaftliche Beirat setzt sich 
aus Sachverständigen zusammen, aus Sachverständigen zusammen, 
die den Wirtschaftsminister in wirt-die den Wirtschaftsminister in wirt-
schaftspolitischen Fachfragen unab-schaftspolitischen Fachfragen unab-
hängig beraten. Die Mitarbeit im hängig beraten. Die Mitarbeit im 
Beirat ist ehrenamtlich und der Bei-Beirat ist ehrenamtlich und der Bei-
rat bestimmt selbst den Gegenstand rat bestimmt selbst den Gegenstand 
seiner Beratungen. Herr Professor seiner Beratungen. Herr Professor 
Südekum ist seit 2014  Professor für Südekum ist seit 2014  Professor für 
internationale Volkswirtschaftslehre internationale Volkswirtschaftslehre 
am Düsseldorfer Institute for Com-am Düsseldorfer Institute for Com-
petition Economics (DICE) an der 
Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf.

IN EIGENER SACHE

NEUES MITGLIED 
IM WISSENSCHAFT-
LICHEN BEIRAT DES 

BMWI ERNANNT

2 02 0 T R E T E N  E I N I G E  Ä N D E R U N G E N  B E I  D E R  F Ö R D E R U N G 
F Ü R  M E H R  E N E R G I E E F F I Z I E N Z  I N  K R A F T,  D I E  DA S  B M W I  A U F 
D E N  W E G  G E B R A C H T  H AT.  Ab 2020 können Einzelmaßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz und zum Heizen mit erneuerbaren Ener-
gien steuerlich gefördert werden und das Gebäudeenergiegesetz schafft ein  
neues, aufeinander abgestimmtes Regelwerk für die energetischen Anforde-
rungen an Gebäude. Wer eine alte Ölheizung durch eine Heizung ersetzt, die 
vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben wird, kann außerdem 
einen Zuschuss zu den Investitionskosten erhalten. Weitere Informationen 
gibt es unter www.deutschland-machts-effizient.de. 

HEUTE

HÖHERE FÖRDERUNG DER 
ENERGIEEFFIZIENZ 

FÜNF JAHRE NATIONALER AKTIONS-
PLAN ENERGIEEFFIZIENZ (NAPE) 

I M  D E Z E M B E R  2 01 4 W U R D E  D E R  N AT I O N A L E  A K T I O N S P L A N 
E N E R G I E E F F I Z I E N Z  ( N A P E )  V E R Ö F F E N T L I C H T.   Der NAPE 
beschrieb die Energieeffizienzstrategie der Bundesregierung für die 18. Legisla-
turperiode. So wurden z. B. lohnende Effizienzmaßnahmen vorgestellt ebenso 
wie Fördermaßnahmen. Die Energieeffizienz ist die zweite Säule der Energie-
wende und ein wichtiger Bestandteil der Energiepolitik. 

DAMALS
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Das Konjunktur-
schlaglicht 
umfasst die 
 Teilbereiche 
Weltwirtschaft, 
Außenwirtschaft, 
Produktion, 
 Privater Konsum 
und Arbeits-
markt.

IN KÜRZE

A b Januar 2020 wird im Monatsbericht des 
BMWi das neue „Konjunkturschlaglicht“ ver-
öffentlicht (siehe Seite 6). Es bietet eine kom-

pakte Darstellung der aktuellen gesamtwirtschaft-
lichen Lage und Entwicklung sowie einen Überblick 
über fünf konjunkturell relevante Teilbereiche. Ziel 
des Konjunkturschlaglichts ist es, einen sehr kon-
zentrierten, aber dennoch informativen und abge-
rundeten Eindruck zu vermitteln. Dies soll eine qua-
litative Bewertung der aktuellen konjunkturellen 
Lage für die Gesamtwirtschaft und der betrachte-
ten Teilbereiche einschließen. Zur transparenten 
und leicht verständlichen Darstellung wird die aktu-
elle konjunkturelle Einschätzung jeweils in einen 
aufwärts, seitwärts oder abwärts gerichteten Pfeil 
übersetzt. Diese Einschätzung bzw. Pfeilrichtung 
folgt einer Regel und beinhaltet keinerlei diskretio-
näre Elemente.

MOTIVATION

Zur Beobachtung der wirtschaftlichen Lage am aktu-
ellen Rand muss eine Vielzahl an monatlichen Indi-
katoren interpretiert werden. Das Bruttoinlands-
produkt direkt zu verwenden, ist nicht die erste 

Wahl, da es nur quartalsweise und mit Verzögerung Wahl, da es nur quartalsweise und mit Verzögerung 
veröffentlicht wird. Die verfügbaren Monatsindi-veröffentlicht wird. Die verfügbaren Monatsindi-
katoren senden allerdings häufig unterschiedliche katoren senden allerdings häufig unterschiedliche 
und teilweise gegensätzliche Signale. Zudem sind und teilweise gegensätzliche Signale. Zudem sind 
monatliche Daten anfällig für kurzfristige Verän-monatliche Daten anfällig für kurzfristige Verän-
derungen und reflektieren nicht immer konjunk-derungen und reflektieren nicht immer konjunk-
turelle Bewegungen. Das neue Konjunkturschlag-turelle Bewegungen. Das neue Konjunkturschlag-
licht soll daher zur Abschätzung der aktuellen 
konjunkturellen Lage mehrere Indikatoren zu einem 
Gesamtbild verdichten. Um zufällige Schwankun-
gen zu begrenzen und stattdessen konjunkturelle 
Signale herauszufiltern, wird das Augenmerk auf 
die durchschnittliche Entwicklung der Indikatoren 
über mehrere Monate hinweg gelegt. Für die ein-
zelnen Wirtschaftsbereiche können die Pfeile in 
unterschiedliche Richtungen zeigen, je nachdem, 
welche konjunkturelle Grundtendenz in einem 
Bereich vorliegt.

METHODISCHER ANSATZ

Das Konjunkturschlaglicht umfasst insgesamt fünf 
Teilbereiche: Weltwirtschaft, Außenwirtschaft, Pro-
duktion, Privater Konsum und Arbeitsmarkt. Für 
jeden dieser fünf Teilbereiche werden drei einschlä-
gige, monatlich verfügbare Konjunkturindikatoren 

WAS STECKT HINTER WAS STECKT HINTER 
DEN PFEILEN? 
DAS NEUE KONJUNK TUR SCHL AGLICHT 
ZEIGT AUF EINEN BLICK , WIE SICH DIE 
KONJUNK TUR IN UNTERSCHIEDLICHEN 
BEREICHEN ENT WICKELT.
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Die Veränderung 
der Wachstums-
raten für die Teil-
bereiche wird in 
Pfeilrichtungen 
übersetzt.

IN KÜRZE

TABELLE 1: INDIKATOREN FÜR DIE TEILBEREICHE DES KONJUNKTURSCHLAGLICHTS

WELTWIRTSCHAFT AUSSENWIRTSCHAFT PRODUKTION PRIVATER KONSUM ARBEITSMARKT

•  Weltindustrie-
produktion

•  Welthandels volumen
•  Markit World PMI

•  Ifo Exportklima
•  Exporte
•  Auftragseingänge 

Ausland

• Produktion
•  Auftragseingänge
•  Ifo Verarbeitendes 

Gewerbe

•  Kfz-Neuzulassungen
•  Einzelhandelsumsätze
•  GfK-Konsumklima

•  Erwerbstätigkeit
•  Arbeitslosigkeit
•  Ifo Beschäftigungs-

barometer

bestimmt. Jeder dieser Indikatoren sendet ein Sig-
nal über die konjunkturelle Entwicklung, d.h. er 
zeigt an, ob sich die konjunkturelle Lage am aktu-
ellen Rand in einem bestimmten Teilbereich ver-
bessert oder verschlechtert hat oder gleich geblie-
ben ist. Die Signale werden aggregiert und zu einem 
Index zusammengefasst, der ein Gesamtbild des 
jeweiligen Teilbereichs abgibt. 
Schließlich werden die Indizes für die Teilbereiche 
in eine Pfeilrichtung übersetzt. Wächst der Index 
für einen Bereich überdurchschnittlich, so lautet 
die Pfeilrichtung „nach oben“. Wächst er unterdurch-
schnittlich, aber mit einer positiven Rate, zeigt der 
Pfeil zur Seite. Geht der Index zurück, wird dies in 
einen Pfeil „nach unten“ übersetzt.

Für die Gesamtwirtschaft werden daraufhin 
die resultierenden Pfeile aus den vier Teilbereichen 
Außenwirtschaft, Produktion, Privater Konsum und 
Arbeitsmarkt unter gleicher Gewichtung aggregiert. 
Um dem außenwirtschaftlichen Umfeld nicht zu 
viel Gewicht zu geben, geht der Teilbereich Welt-
wirtschaft nicht in die Berechnung für die Gesamt-
wirtschaft ein.

DIE BERECHNUNG IM EINZELNEN

Zur Berechnung der Teilindizes wurden für jeden 
Teilbereich drei Indikatoren bestimmt, die in der 
Konjunkturanalyse eine wichtige Rolle spielen (siehe 
Tabelle 1). Es handelt sich dabei um eine Kombina-
tion aus „harten Daten“ der amt lichen Statistik (z. B. 
Produktionsindex) und umfragebasierten Stim-
mungsindikatoren, wie etwa das ifo Exportklima. 
Alle aufgeführten Indikatoren sind auf monatlicher 
Basis verfügbar. Dabei liegen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht alle Indikatoren für denselben Zeit-
raum vor. Zum Beispiel wird das Ergebnis für die 
Produktion im Verarbeitenden Gewerbe für einen 
Referenzmonat erst mit einer Verzögerung von 38 

Tagen veröffentlicht. Sobald die Produktion vor-
liegt, liefert sie allerdings hochrelevante Informa-
tionen zur Konjunktur. Die Ergebnisse des ifo-Kon-
junkturtests sind hingegen bereits sechs Tage vor 
Ende eines Referenzmonats bekannt. Die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Indikatoren 
spiegeln somit die wirtschaftliche Entwicklung in 
der jüngsten Vergangenheit sowie der Gegenwart 
wider. Einige Indikatoren mit Vorlaufeigenschaft 
(z. B. die Auftragseingänge) besitzen auch Informa-
tionsgehalt über die Entwicklung in der nahen 
Zukunft. 

DIE FÜNF TEILINDIZES WERDEN WIE 
FOLGT KONSTRUIERT:

1.  Glättung: Berechnung eines gleitenden 6-Monats-
Durchschnitts für jeden der 15 aufgeführten In-
dikatoren. Die Glättung der Indikatoren erfolgt, 
um kurzfristige Ausschläge zu beschränken, die 
keine grundlegende konjunkturelle Veränderung 
bedeuten.

2.   Transformation: Um anstelle des Niveaus der Indi-
katoren ihre Entwicklung zu betrachten, werden 
Veränderungsraten (Dreimonatsraten) der ein-
zelnen Indikatoren berechnet.

3.  Indexbildung: Allen Werten eines Indikators, die 
über der durchschnittlichen Veränderungsrate 
der jeweils vergangenen 24 Monate liegen, wird 
der Wert 1 (überdurchschnittliches Wachstum) 
zugeordnet; für alle Werte unter dem Stichpro-
bendurchschnitt, aber über 0, wird der Wert 0 
(unterdurchschnittliches Wachstum) zugeord-
net; und für alle negativen Werte der Wert -1 
(negatives Wachstum). Eine Ab  weichung vom 
Durchschnitt der letzten zwei Jahre sollte in der 
Regel indikativ für eine mögliche Änderung der 
konjunkturellen Dynamik sein.
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ABBILDUNG 1: TEILBEREICHE

ABBILDUNG 2: GESAMTWIRTSCHAFT

Eine Evaluierung 
zeigt: Der Pfeil-
index war in der 
Regel in der Lage, 
größere konjunk-
turelle Wende-
punkte zu 
identifizieren.

IN KÜRZE

1         Durchschnittliche Wachstumsrate über die letzten 2 Jahre.

4.  Aggregation: In jedem Teilbereich werden alle 
drei Indizes aus dem vorherigen Schritt 3 mittels 
einfacher Addition zusammengefasst. Der aggre-
gierte Indexwert für die Teilbereiche reicht nun 
von -3 bis +3. Werten von -3 bis -2 wird ein 
abwärts gerichteter Pfeil zugeordnet, Werte von 
-1 bis +1 bzw. von +2 bis +3 ergeben seitwärts bzw. 
aufwärts gerichtete Pfeile (Abbildung 1).

5. Für den Bereich Gesamtwirtschaft werden die 
Indexwerte (normiert auf -1 bis +1) der vier Teil-
bereiche Außenwirtschaft, Produktion, Privater 
Konsum und Arbeitsmarkt aufaddiert. Der 
gleichgewichtet aggregierte Indexwert für die 
Gesamtwirtschaft reicht zunächst von minimal 
-4 bis maximal +4. Analog zum Verfahren unter 
Schritt 4 werden auch diese Werte in drei Pfeil-
richtungen übersetzt: Werten von -4 bis -2 wird 
ein abwärts gerichteter Pfeil zugeordnet, Wer-
ten von -1 bis +1 ein seitwärts gerichteter sowie 
Werten von +2 bis +4 ein aufwärts gerichteter 
Pfeil (Abbildung 2).

EVALUATION UND INTERPRETATION 

Um die Treffsicherheit des neuen Pfeilindex zu 
bewerten, wurde in einem ersten Schritt eine Zeit-
reihe aus den Pfeilausrichtungen erstellt. Diese 
wurde anschließend mit einer entsprechenden 
Benchmark-Reihe für die Gesamtwirtschaft sowie 
für die einzelnen Teilbereiche verglichen. Folgende 
Referenzen wurden hierbei für die einzelnen Teil-
bereiche herangezogen. Für die Bewertung der 
Gesamtwirtschaft wurde die Quartalswachstums-
rate des deutschen BIP und für die Weltwirtschaft 
analog das globale BIP-Wachstum betrachtet. Im 
Bereich Außenwirtschaft diente die Exportwachs-
tumsrate als Vergleichsgröße und in der Produktion 
die Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung im ver-
arbeitenden Gewerbe. Schließlich wurden im Bereich 
Privater Konsum die Quartalswachstumsrate des 
privaten Konsums und im Arbeitsmarkt die Verän-
derung der Erwerbstätigkeit herangezogen. 

Es zeigt sich, dass durch die Glättung und die 
Berechnung von Veränderungsraten für die einzel-
nen Indikatoren, die in den Pfeilindex eingehen, 
kurzfristige Ausschläge in der Regel nicht in starke 
Schwankungen der Pfeilrichtung übersetzt werden. 
Der Pfeilindex war für nahezu alle Teilbereiche in 

der Lage, sich auf die Erkennung größerer konjunk-
tureller Wendepunkte zu beschränken und erfüllt 
somit seinen ursprünglichen Zweck. 

Zur Quantifizierung der Treffsicherheit des 
Pfeilindex wurde als Referenzreihe das tatsächliche 
deutsche BIP-Wachstum herangezogen und daraus 
eine fiktive, „wahre“ Pfeilindexreihe erstellt. Diese 
folgt ebenfalls der Regel, dass einer überdurch-
schnittlichen Wachstumsrate1 ein Pfeil nach oben 
zugeordnet wird, einer negativen Rate ein Pfeil nach 
unten und in allen anderen Fällen ein seitwärts 
gerichteter Pfeil. Im Abgleich mit dieser rein auf 
den tatsächlichen BIP-Wachstumsraten basierten 
Pfeilindexreihe ergibt sich eine Trefferquote des 
oben beschriebenen Pfeilindex von 65 % und somit 
eine Treffsicherheit in ca. zwei Drittel aller Fälle. Für 
die einzelnen Teilbereiche werden Trefferquoten in 
ähnlicher Größenordnung erzielt; besonders häu-
fig liegt der Pfeil zur Bestimmung der Lage der 
Weltwirtschaft richtig. Als weniger treffsicher 
erweist sich hingegen die Einschätzung zum Pri-
vaten Konsum. Die Prognose dieser Größe ist jedoch 
auf Grund der vergleichsweise schwierigen Daten-
lage grundsätzlich mit großer Unsicherheit behaf-
tet. Zudem ist der Private Konsum stark revisions-
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TABELLE 2: DURCHSCHNITTLICHE KORRELATIONEN 
DER EINZELNEN PFEILRICHTUNGEN DER INDIKATOREN 
IN JEDEM TEILBEREICH

WELTWIRT-
SCHAFT

AUSSENWIRT-
SCHAFT

PRODUKTION
PRIVATER 
KONSUM

ARBEITS-
MARKT

0,71 0,48 0,60 0,06 0,28

Trefferquote zeigte der Pfeilindex in 
bisherigen Berechnungen

65%

DR. JIN-KYU JUNG, DR. CHARLOTTE 
SENFTLEBEN-KÖNIG & DR. TILL STROHSAL,
Referat: Beobachtung, Analyse und Projektion der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

schlaglichter@bmwi.bund.de

KONTAKT

anfällig: Zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
sind die Daten zum Einzelhandel ein wichtiger Indi-
kator für den Privaten Konsum, da ansonsten ver-
gleichsweise wenige Informationen vorliegen. Im 
weiteren Zeitverlauf werden aber zusätzliche Daten-
quellen verfügbar, wodurch es zu Revisionen beim 
Privaten Konsum kommt. Eine Analyse in „pseudo 
real-time“, d.h. unter Verwendung der revidierten 
Daten, dürfte den Zusammenhang zwischen dem 
Privaten Konsum und dem Einzelhandelsumsatz 
daher unterstreichen.

Zusätzlich zur Bewertung der Treffsicherheit 
des Pfeilindex wurden die Korrelationen der Ein-
zelindikatoren innerhalb jedes Teilbereichs berech-
net. Die durchschnittlichen Korrelationen sind in 
Tabelle 2 zusammengefasst. Für den Teilbereich Welt-
wirtschaft zum Beispiel legen die Ergebnisse nahe, 
dass sich die drei Indikatoren überwiegend in die 
gleiche Richtung bewegen, während die Indikato-
ren im Teilbereich Privater Konsum eher voneinan-
der unabhängige Signale senden. 

Diese Differenzierung innerhalb jedes Teilbe-
reichs kann für die jeweilige Interpretation der 
resultierenden Pfeilrichtungen relevant sein. Bei-

spielsweise ist es denkbar, dass die Pfeilrichtungen 
im Bereich Weltwirtschaft häufiger mit einer intu-
itiven Einschätzung des Teilbereichs zusammenfal-
len. Hier sind die meisten Indikatoren stark mitei-
nander korreliert und somit kann die Betrachtung 
eines einzelnen Indikators zur Einschätzung des 
gesamten Teilbereichs häufig ausreichen. Für den 
Privaten Konsum sollten jedoch alle drei Indikato-
ren gemeinsam berücksichtigt werden, um ein 
umfassendes Bild des Teilbereichs zu erhalten, da 
hier regelmäßig gemischte Signale auftauchen.

Insgesamt sollte bei der Interpretation des 
Pfeilindex für jeden Teilbereich beachtet werden, 
dass möglichst Veränderungen in der konjunktu-
rellen Tendenz identifiziert werden sollen. Falls bei-
spielsweise am aktuellen Rand eine positive Ent-
wicklung im Privaten Konsum zu sehen ist, kann 
es dennoch sein, dass eine abwärts gerichtete Pfeil-
richtung im Konjunkturschlaglicht zu sehen ist. 
Auch die oben genannte Glättung und Transforma-
tion der Indikatoren sollte bei der Interpretation 
der Pfeile berücksichtigt werden.

Insgesamt erwiesen sich die entstehenden 
Pfeilausrichtungen in der Vergangenheitsbetrach-
tung als recht treffsicher und bildeten eine gute Ein-
schätzung der aktuellen konjunkturellen Lage. Die 
zukünftig berechneten Pfeilrichtungen der Teilbe-
reiche sollen ebenfalls regelmäßig evaluiert und mit 
den genannten Benchmarks abgeglichen werden, 
um sicherzustellen, dass das Konjunkturschlaglicht 
weiterhin ein adäquates Bild der aktuellen wirt-
schaftlichen Lage wiedergibt.
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NEUES FESTZINS-
PROGR AMM FÜR 
AFRIK A-EXPORTE
DER BUND UNTERSTÜTZT UNTERNEHMEN 
BEI E XPORTEN NACH AFR IK A MIT MEHREREN 
INSTRUMENTEN. NUN IST EIN WEITERES 
HINZUGEKOMMEN.
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M it einem neuen Festzinsprogramm leistet 
die Bundesregierung einen weiteren 
Beitrag, damit deutsche Unternehmen 

Chancen in Afrika nutzen können und afrikanische 
Länder die Waren und Dienstleistungen erhalten, 
die sie für ihre weitere wirtschaftliche Entwicklung 
benötigen. Das neue Programm zielt darauf, Zins-
schwankungen bei Exportfinanzierungen abzusi-
chern. Solche Schwankungen stellen bei den Dar-
lehen, mit denen Exporte finanziert werden, ein 
entscheidendes Risiko dar. Gerade bei hochwerti-
gen Investitionsgütern sind Kreditlaufzeiten von 
mehr als zehn Jahren keine Seltenheit. Steigt der 
Zins in diesem Zeitraum, wird der Besteller mit 
erheblichen Zusatzkosten belastet. Dies kann zu 
Zahlungsausfällen und sogar zum Scheitern der 
zugrundeliegenden Projekte führen. 

ABSICHERUNG GEGEN MÖGLICHE 
ZINSSCHWANKUNGEN

Dieses Ausfallrisiko kann der Bund in Zukunft gegen 
ein marktgerechtes Entgelt übernehmen. Dadurch 
wird es den finanzierenden Banken in Deutschland 
und Europa ermöglicht, dem Kunden einen ent-
sprechenden Festzins anzubieten. Technisch be-
trachtet deckt der Bund die Differenz zwischen Fest-
zins und Marktzins ab. Die Höhe des Festzinses 
berechnet sich nach dem gemeinsam von den 
OECD-Mitgliedstaaten festgelegten und laufend 
aktualisierten Referenzzinssatz CIRR (Commercial 
Interest Reference Rate). Die Zinsgarantie trägt daher 
den Namen „Afrika-CIRR“.

Das Programm erzielt auch in einem Niedrig-
zinsumfeld eine positive Wirkung, denn es bietet 
Schutz gegen das Risiko von Zinssteigerungen, die 
während der Laufzeit langfristiger Finanzierungen 
durchaus wahrscheinlich sind. Auch für afrikanische 
Besteller kann damit das Risiko von Zinssteigerun-
gen und einer dann zu hohen Belastung begrenzt 
werden. Exporteure und Banken haben bereits ein 
großes Interesse an der neu eingeführten Absiche-
rungsmöglichkeit signalisiert. 

PROGRAMM WIRD VON DER 
FÖRDERBANK KFW UMGESETZT

Der Bund kann jährlich ein Kreditvolumen von ins-
gesamt ca. 500 Mio. Euro mit Afrika-CIRR begleiten. 
Das Programm wird im Auftrag der Bundesregie-
rung von der Förderbank KfW umgesetzt, die damit 
wiederum die KfW-IPEX GmbH betraut hat. Afrika-
CIRR ist vergleichbar mit dem bewährten ERP-
Exportfinanzierungsprogramm, das aus dem ERP-
Sondervermögen finanziert wird (kurz: ERP-CIRR). 
Einer der wesentlichen Unterschiede ist jedoch, dass 
bei Afrika-CIRR keine Regelobergrenze des finan-
zierten Kreditvolumens besteht. Somit können ins-
besondere auch langfristige, große Infrastruktur-
projekte gestützt werden, für die gerade in Afrika 
ein großer Bedarf besteht. 

Interessierte Unternehmen können unter der Mail-
adresse afrika-cirr@kfw.de Kontakt aufnehmen. 
Wesentliche Voraussetzung für die Gewährung einer 
Zinsstützung mit Afrika-CIRR ist die vorherige 
Grundsatzzusage einer Exportkreditgarantie des 
Bundes mit einem Selbstbehalt von in der Regel 
5 %. Die Kreditlaufzeit muss mindestens vier Jahre 
betragen. Die KfW und die finanzierende Bank erhe-
ben angemessene Margen, Provisionen und Gebüh-
ren für ihr Risiko und ihre Kosten. Dabei werden 
bankübliche Sicherheiten verlangt. Für weitere 
Informationen zu den Programmkonditionen ste-
hen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KfW 
unter der oben angegebenen Email-Adresse gerne 
zur Verfügung.

Mio. Euro Kreditvolumen 
kann der Bund durch das neue 
Instrument begleiten.

500

Das neue Fest-
zinsprogramm 
„Afrika-CIRR“ 
sichert Zins-
risiken ab.
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A N T R ÄG E  KÖ N N E N 
A B  S O F O RT B E I  D E R  K F W 
G E S T E L LT W E R D E N .
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UMFASSENDE UNTERSTÜTZUNG FÜR
ENGAGEMENTS IN AFRIKA

Das BMWi arbeitet intensiv daran, den Austausch 
der deutschen und der afrikanischen Wirtschaft zu 
unterstützen, zu flankieren und aktiv anzuregen. 
Ziel ist es, deutschen Unternehmen neue Geschäfts-
chancen in Afrika zu eröffnen und zugleich das 
Wirtschaftswachstum in Afrika zu fördern. Afrika 
verfügt über ein erhebliches wirtschaftliches Poten-
zial, das zum gemeinsamen Vorteil entfaltet werden 
kann. Das BMWi will aktiv dazu beitragen, dass neue 
Arbeitsplätze in beiden Wirtschaftsräumen entste-
hen. Zu diesem Zweck werden neue Instrumente 
der Außenwirtschaftsförderung entwickelt und 
bestehende Instrumente kontinuierlich verbessert. 
Dies sehen auch das Eckpunktepapier zur wirt-
schaftlichen Entwicklung Afrikas vom 7. Juni 2017 
sowie der Koalitionsvertrag vor.

Ein wichtiges Beispiel für die Flankierung der 
deutschen Wirtschaft sind die Exportkreditgaran-
tien des Bundes (sog. Hermesdeckungen). Sie sichern 
deutsche Exporteure und finanzierende Banken 

gegen Zahlungsausfall auf Grund von wirtschaftli-
chen und politischen Risiken ab. Diese Deckungs-
möglichkeiten stehen für nahezu alle afrikanischen 
Staaten zur Verfügung. Seit 2014 hat die Bundesre-
gierung die Konditionen für Exportkreditgarantien 
bei Ausfuhren nach Afrika schrittweise verbessert, 
insbesondere für alle Teilnehmerländer des Com-
pact with Africa (GwA) der G20, die auch beim Afrika-
CIRR im Fokus stehen. Ein wesentlicher Baustein ist 
die Senkung der Schadens-Selbstbehalte, die in eini-
gen afrikanischen Ländern bei Kreditgeschäften mit 
öffentlichen Bestellern bei 10 % lagen. Durch eine 
schrittweise Absenkung des Selbstbehalts konnte bis 
November 2019 sichergestellt werden, dass der regu-
läre Selbstbehalt von 5 % nun für alle CwA-Länder 
gilt. Dies erleichtert die Finanzierung von Exporten 
in diese Länder erheblich, insbesondere für langle-
bige Investitionsgüter. Außerdem ist die Antragsge-
bühr für die ersten drei Anträge in CwA-Länder 
gestrichen worden. 

Überdies hat das BMWi drei Finanzierungs-
kompetenzzentren im Ausland gegründet, die unter 
anderem vor Ort Kontakte zwischen deutschen Ex-
porteuren und ausländischen Bestellern herstellen

W I R T S C H A F T S P O L I T I K
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und zu den Exportkreditgarantien des Bundes infor-
mieren bzw. beraten. Eines dieser Zentren befindet 
sich im ostafrikanischen Wirtschafts-Hub Nairobi. 
Von dort wird die Region Ostafrika betreut. 

ABSICHERUNG VON INVESTITIONEN 
GEGEN POLITISCHE RISIKEN

Neben Exporten sichert der Bund grundsätzlich 
auch Investitionen deutscher Unternehmen in 
nahezu alle afrikanischen Länder über sogenannte 
Investitionsgarantien gegen politische Risiken ab. 
Im Rahmen der CwA-Initiative wurden verschie-
dene Maßnahmen zur Stärkung von Investitionen 
in CwA-Länder beschlossen. So kann beispielsweise 
bei geeigneten Projekten der reguläre Selbstbehalt 
von 5 % auf 2,5 % gesenkt werden. Unternehmen, 
die in den letzten zehn Jahren noch keine Investi-
tionsgarantien für Investitionen in CwA-Ländern 
beantragt haben, wird die Antragsgebühr für die ers-
ten drei Anträge für diese Länder erlassen.

Neben den Garantieinstrumenten steht deut-
schen Exporteuren eine Vielzahl weiterer Maßnah-
men der Außenwirtschaftsförderung zur Verfügung. 

Zu nennen sind etwa das Markterschließungs- und 
das Messeprogramm des Bundes sowie die Dienst-
leistungsangebote der Auslandshandelskammern 
und der GTAI (Germany Trade and Invest). Der 
Afrika-Fokus all dieser Programme ist jüngst erheb-
lich gestärkt worden. Zu den neuen Maßnahmen 
zählt außerdem das Wirtschaftsnetzwerk Afrika, 
mit dem deutschen Unternehmen, insbesondere 
kleinen und mittelgroßen, der Markteintritt in Afrika 
erleichtert werden soll. Das Wirtschaftsnetzwerk 
steht für einen Paradigmenwechsel in der Außen-
wirtschaftsförderung: Das BMWi geht aktiv auf 
deutsche Unternehmen zu und weist auf Geschäfts-
chancen in afrikanischen Ländern hin, verbunden 
mit Beratungsangeboten zu Förderinstrumenten, 
rechtlichen Rahmenbedingungen, zur Finanzierung 
und Business-Case-Berechnung bis hin zur Unter-
stützung und Begleitung vor Ort. Im Rahmen ers-
ter Pilotprojekte in Äthiopien, Marokko und Ghana 
erhalten die Teilnehmenden neben einer Zielmarkt-
studie und der Einladung zu einer Informations-
veranstaltung auch bis zu 40 kostenlose Beratungs-
stunden sowie die Möglichkeit zu einer Geschäfts-
anbahnungsreise. 

Es gibt zahlreiche 
weitere Instru-
mente für Unter-
nehmen.

IN KÜRZE

LINKS
Digitale Plattform für sämtliche Maßnahmen 
ist  der Africa Business Guide der GTAI:
www.africabusinessguide.de

KONTAKT
DR. CHRISTOPHER PETERS &
DR. WOLFRAM SPELTEN
Referat: Exportfinanzierung, Exportkreditversicherung

schlaglichter@bmwi.bund.de

MEHR ZUM THEMA
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Nur wenn die 
Industrie sich 
schon heute gut 
aufstellt, wird 
sie künftig 
erfolgreich sein.

IN KÜRZE

D eutschland hat einen starken industriellen 
Kern, der eine hohe Wertschöpfung und 
gute Arbeitsplätze schafft. Allein rund 20 % 

der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 
in Deutschland arbeiten in Industrieunternehmen, 
Zusätzlich schafft die Industrie Millionen von 
Arbeitsplätzen in vor- und nachgelagerten Dienst-
leistungsbranchen. Doch die Erfolgsfaktoren und 
Rahmenbedingungen sind im Wandel. Um morgen 
noch erfolgreich zu sein, müssen heute die richti-
gen Weichen gestellt werden. 

BASISINNOVATIONEN VERÄNDERN GANZE 
WERTSCHÖPFUNGSKETTEN

Der digitale Wandel prägt die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland 
und Europa. Basisinnovationen wie beispielsweise 
in den Bereichen künstliche Intelligenz, Industrie 
4.0, Biotechnologie oder neue Werkstoffe verän-
dern ganze Wertschöpfungsverbünde. Mit der Digi-
talisierung entstehen zudem neue plattformba-
sierte Geschäftsmodelle. Nur wer sich heute in 
diesen Feldern gut aufstellt, wird in der Lage sein, 
die Zukunft der Industrie erfolgreich zu gestalten. 
Die Industrie hat nicht nur eine wichtige Rolle in 
der Digitalisierung; sie ist auch ein zentraler 
Akteur, wenn es darum geht, den Klimaschutz effi-
zient umzusetzen. Die Technologien zur Bekämp-
fung des Klimawandels werden weitgehend von 
Industrieunternehmen entwickelt, die Produkte 
von der Industrie hergestellt. Nur wenn jetzt Inves-
titionen in emissionsarme industrielle Prozesse 
und Produkte getätigt werden, können Klimaziele 
erreicht werden. Gleichzeitig stellen protektionis-
tische Maßnahmen und eine staatlich gelenkte 

Industriepolitik von Drittstaaten die europäische 
Industrie vor große Herausforderungen. 

WIRTSCHAFT UND POLITIK MÜSSEN
STRUKTURWANDEL AKTIV ANGEHEN

Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutsch-
land und die Begleitung des Strukturwandels sind 
gemeinsame Aufgaben von Wirtschaft und Politik: 
Handeln und die Chancen ergreifen müssen in der 
Sozialen Marktwirtschaft in erster Linie die Unter-
nehmen. Der Politik kommt die Aufgabe zu, die Rah-
menbedingungen so zu setzen, dass die Unterneh-
men ihre Leistungsstärke im Wettbewerb entfalten 
und auf einem „Level Playing Field“ agieren kön-
nen – national wie international. Die Politik schafft 
Anreize und fördert den Wettbewerb unabhängig 
von der Unternehmensgröße. Denn das erfolgrei-
che Miteinander von kleinen und mittleren Unter-
nehmen des Verarbeitenden Gewerbes, darunter 
auch die „Hidden Champions“ in ihren Nischen-
märkten und industriellen Großunternehmen
sowie Dienstleistungsunternehmen, sind wesent-
liche Erfolgsfaktoren für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland.

DIALOG ZUR INDUSTRIEPOLITIK

Angesichts der vielschichtigen und tiefgreifenden 
Veränderungen hat der Bundesminister für Wirt-
schaft und Energie, Peter Altmaier, mit seinem Ent-
wurf einer nationalen Industriestrategie 2030 vom 
5. Februar 2019 eine breite und intensive industrie-
politische Debatte in Deutschland und Europa ange-
stoßen. Insbesondere der umfassende und konst-
ruktive Austausch mit Industrie, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik auf nationaler Ebene hat ein-
drucksvoll gezeigt: Die Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Industrie gehört ganz oben auf die poli-
tische Agenda. Es gilt, den Industriestandort 

INNOVATIV 
DIE ZUKUNFT 
GESTALTEN
DIGITAL ISIERUNG , KL IMASCHUTZ , 
WELTHANDEL: GROSSE HER AUS-
FORDERUNGEN DER INDUSTR IE-
STR ATEGIE 2030.

STRATEGIEENTWURF  VON 
MINISTER ALTMAIER 
STIESS BREITE INDUS  TRIE-
POLITISCHE DEBATTE 
UND KONSTRUKTIVEN 
MEI NUNGSAUSTAUSCH AN.
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noch besser für die Zukunft zu wappnen. Als Ergeb-
nis des mehrmonatigen Dialogprozesses hat Bun-
desminister Altmaier dann am 29. November 2019 
die überarbeitete Industriestrategie 2030 vorgestellt. 
Wie auch die Mittelstandsstrategie des BMWi ent-
hält sie umfassende wirtschaftspolitische Maßnah-
men, um zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen 
und zu erhalten und so die Grundlagen für künfti-
gen Wohlstand und Wachstum zu legen. Die Indus-
triestrategie 2030 soll insbesondere auch dazu bei-
tragen, wirtschaftliche und technologische 
Kompetenz wiederzuerlangen und zu sichern, die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu erhö-
hen und eine führende Rolle Deutschlands als 
Industrienation zu stärken. Die Zusammenarbeit 
mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften, 
zum Beispiel im „Bündnis Zukunft der Industrie“, 
ist dabei ein wichtiges Anliegen des BMWi. Wirt-
schaft, Gewerkschaften und Politik tragen eine 
gemeinsame Verantwortung dafür, das europäische 
Wohlstands- und Gesellschaftsmodell aufrechtzu-
erhalten. 

STRATEGIE WIRD GROSSES THEMA
AUCH IN DER EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT

Da über wesentliche Rahmenbedingungen für die 
Industrie auch in Brüssel entschieden wird, setzt 
sich die Bundesregierung für eine ambitionierte, 
langfristig ausgerichtete EU-Industriestrategie mit 
konkreten Maßnahmen ein. Dementsprechend wird 
das Thema auch bei der anstehenden deutschen EU-
Ratspräsidentschaft im zweiten. Halbjahr 2020 eine 
wichtige Rolle spielen.

Leitbilder der Industriestrategie sind die Stär-
kung der Sozialen Marktwirtschaft, offene Welt-
märkte mit regelbasiertem Handel und vergleich-

bare internationale Wettbewerbsbedingungen. 
Daran anknüpfend werden drei Handlungsfelder 
besonders adressiert: Standortbedingungen, Tech-
nologieförderung und Schutz der technologischen 
Souveränität. 

Erstens müssen die Rahmenbedingungen für 
die Industrie weiter verbessert werden. Für eine wett-
bewerbsfähige Industrie brauchen wir einen moder-
nen Ordnungsrahmen, der sich an die wandelnden 
Erfordernisse unserer Zeit anpasst. Zur Analyse der 
Standortbedingungen hat das BMWi eine Studie in 
Auftrag gegeben. Diese wird zusätzliche Anregungen 
geben, um auf nationaler Ebene notwendige Wei-
chenstellungen für die Zukunft zu  treffen. Dazu gehö-
ren unter anderem wettbewerbs fähige Unterneh-
menssteuern und eine zukunfts orientierte Gestaltung 
der Sozialversicherungen mit einer Deckelung der 
Sozialversicherungsbeiträge bei unter 40 Prozent. 

Mit Blick auf die Anforderungen von Digitali-
sierung und Strukturwandel ist es außerdem not-
wendig, den Arbeitsmarkt zeitgemäß zu gestalten 
und zusätzliche Fachkräfte im In- und im Ausland 
zu gewinnen. Die Stromkosten müssen wettbewerbs-
fähig gehalten werden; „Carbon Leakage“ infolge der 
Bepreisung von CO2-Emissionen durch Zertifikate, 
also eine Verlagerung emissionsintensiver Wirt-
schaftsaktivitäten an Standorte mit schwächeren 
Klimaschutzgesetzen, ist zu vermeiden. Der 
zukunftsorientierte Ausbau der Infrastruktur, büro-
kratiearme Rahmenbedingungen, die sichere Roh-
stoffversorgung und ein Voranbringen der Kreis-
laufwirtschaft sind ebenfalls wichtige  Bausteine, um 
den Standort Deutschland weiter zu stärken. 

Zweitens gilt es, das Innovationspotenzial der 
Industrie zu aktivieren. Sogenannte Game-Changer-
Technologien sind ein entscheidender Treiber des 
Strukturwandels und müssen als Basis für neue und 
leistungsfähige Produkte und Dienstleistungen am 
Standort Deutschland weiter gestärkt werden. Dafür 

Die im November 
2019 vorgestellte 
Industriestrategie 
ist im Dialog mit 
Wirtschaft und 
Gewerkschaften 
ent standen und 
enthält 
wirtschaftspoli-
tische Maßnah-
men zur  Erhöhung 
der industriellen 
Wettbewerbs-
fähigkeit.

IN KÜRZE

Die Industrie-
strategie 2030 
adressiert drei 
Handlungsfelder 
im Besonderen: 
1. 
 bessere Standort-
bedingungen, 
2. 
 die Förderung 
von neuen Tech-
nologien und 
3.
  den Schutz der 
technologischen 
Souveränität.

IN KÜRZE

3
0

S
C

H
L

A
G

L
IC

H
T

E
R

 F
E

B
R

U
A

R
 2

02
0

werden deutlich größere Investitionen in Schlüssel-
technologien benötigt. Während die USA und China 
bereits heute hohe Milliardenbeträge investieren, 
haben es innovative Technologieunternehmen in 
Deutschland und Europa oft schwerer, geeignete 
Finanzierungen für ihre Investitionen zu finden. Um 
das Innovationspotenzial zu heben, müssen die 
Finanzierungsmöglichkeiten weiter ver bessert wer-
den, vor allem in der Wagniskapital finan zierung. 
Zudem muss es gelingen, mehr techno logische Neu-
erungen in Anwendung zu bringen. 

Drittens muss Deutschland als führende Industrie-
nation den Anspruch haben, die Schlüsseltechno-
logien der Zukunft mitzugestalten, entsprechende 
Standards zu setzen und Wertschöpfungsverbünde 
in Deutschland und Europa zu halten. Das BMWi 
setzt sich zum Beispiel für den Aufbau einer euro-
päischen Batteriezelltechnologie und – gemeinsam 
mit europäischen Partnern – für die Schaffung einer 
vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur (GAIA-X) 
für alle datenbasierten Prozesse ein. 

Neben der Förderung der Wettbewerbsfähig-
keit und Stärkung von Technologien brauchen wir 
Mechanismen, um unsere technologische Souverä-
nität und damit die relevante industrielle Substanz 
in Deutschland und Europa zu wahren. Leitbilder 
der deutschen Wirtschaftspolitik bleiben die Sozi-

ale Marktwirtschaft und offene Weltmärkte mit 
regelbasiertem Handel und vergleichbaren Wettbe-
werbsbedingungen weltweit sowie die Freiheit des 
internationalen Kapitalverkehrs. In Fällen, in denen 
die Offenheit Deutschlands von Unternehmen aus 
Drittstaaten genutzt wird, Strategien zu verfolgen, 
die die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die 
technologische Souveränität gefährden können, muss 
das bestehende Instrumentarium angesichts der 
rasanten technologischen und geopolitischen Ent-
wicklungen modernisiert werden. Mit Blick auf die 
digitale Globalisierung muss in diesem Zusammen-
hang auch die Cybersicherheit gestärkt werden.

INDUSTRIEPOLITISCHE ROADMAP 

Die Industriestrategie 2030 ist als ein mittelfristi-
ger Prozess zur Stärkung der Industrie angelegt, der 
im gemeinsamen Dialog mit wesentlichen Akteu-
ren aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik fort-
gesetzt wird. Das BMWi wird die in der Strategie 
thematisierten industrierelevanten Vorhaben auch 
innerhalb der Bundesregierung vorantreiben und 
auf den Weg bringen. 

Im Sommer 2020 wird eine Standortkonferenz 
auf Grundlage einer unabhängigen Standortana-
lyse stattfinden. Zudem wird eine unabhängige 
Monitoring-Gruppe eingerichtet, die in regelmäßi-
gen Abständen eine Bewertung der industriellen 
Entwicklung, industrierelevanter Maßnahmen der 
Wirtschaftspolitik sowie auch besonderer Heraus-
forderungen vornehmen wird. 

Die Rahmenbedingungen müssen in Deutsch-
land und Europa der weltweit hohen technologi-
schen und unternehmerischen Dynamik entspre-
chend weiterentwickelt werden. Damit trägt der 
Staat zum Erfolg der Unternehmen in Zeiten der 
digitalisierten Globalisierung bei und zeigt auch 
unter den Gegebenheiten der aktuellen Herausfor-
derungen, wie die Soziale Marktwirtschaft als erfolg-
reiches Ordnungskonzept Wachstum und Beschäf-
tigung auch in Zukunft ermöglichen kann. 

U M  DA S  I N N OVAT IO N S -
P OT E N Z I A L  Z U  H E B E N , 
M Ü S S E N  DI E  F I N A N Z I E-
R U N G S M Ö G L IC H K E I T E N 
V E R  B E S S E RT W E R D E N .

Das BMWi wird 
die in der Strate-
gie formulierten 
Maßnahmen 
innerhalb der 
Bundesregierung 
vorantreiben. So 
wird unter ande-
rem im Sommer 
eine Standort-
konferenz statt-
finden. Eine 
 einzurichtende 
Monitoring-
Gruppe soll 
zudem auch wirt-
schaftspolitische 
Maßnahmen 
auf den Prüf-
stand stellen.

IN KÜRZE

Mehr Informationen finden Sie unter:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/
industriestrategie-2030.html

KONTAKT
GÖTZ SIEGERT 
Referat: Grundsatzfragen der Industriepolitik; 
 Bündnis Zukunft der Industrie

schlaglichter@bmwi.bund.de

MEHR ZUM THEMA
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SCHLUSS MIT DER 
ZETTELWIRTSCHAFT
DAS BÜROKR AT IEENTL ASTUNGSGESETZ III 
ENTL ASTET UNTERNEHMEN JÄHRL ICH UM MEHR 
AL S EINE MILL I ARDE EURO.

U nnötige Bürokratie kostet die Bürger Zeit 
und bremst die Wirtschaft. Gerade kleine 
und mittlere Unternehmen sind besonders 

stark betroffen, da bürokratische Anforderungen 
bei ihnen oft überproportional viel Aufwand aus-
lösen. Bürokratieabbau mit dem Ziel einfacherer 
und effizienterer Gesetze ist daher ein Kernthema 
der Mittelstandsstrategie des Bundeswirtschafts-

ministeriums, das im September das dritte Büro-
kratieentlastungsgesetz (BEG III) auf den Weg 
gebracht hat.

Die meisten Teile des BEG III sind zum 1. 
Januar 2020 in Kraft getreten. Das Gesetz entlastet 
die Unternehmen um mehr als 1,1 Milliarde Euro 
im Jahr – Zeit und Geld, die ihnen nun für ihre 
eigentliche Unternehmertätigkeit zur Verfügung 
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stehen. Zentrale Bausteine des BEG III sind die Ein-
führung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung, Erleichterungen bei der Archivierung 
von elektronisch gespeicherten Steuerunterlagen 
und die Option eines digitalen Meldescheins im 
Beherbergungsgewerbe. Zudem müssen Gründe-
rinnen und Gründer zukünftig nur noch viertel-
jährlich ihre Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, 
statt wie bisher monatlich.

Das Gesetz nutzt die Chancen der Digitalisie-
rung und demonstriert deren großes Potenzial für 
den Bürokratieabbau. Damit reiht sich das BEG III 
in weitere Digitalisierungsinitiativen der Bundes-
regierung ein, wie die Registermodernisierung oder 
das Onlinezugangsgesetz.

ELEKTRONISCHE ARBEITSUNFÄHIGKEITS-
MELDUNG ERSETZT „GELBEN ZETTEL“

Jeder kennt den „gelben Zettel“, mit dem Arbeitneh-
mer ihre Krankschreibungen bei ihrem Arbeitge-
ber einreichen. Im Jahr 2017 sind rund 77 Millio-
nen solcher Bescheinigungen ausgestellt worden. 
Jede einzelne dieser Papiermeldungen müssen 
Arbeitgeber entsprechend verarbeiten und archi-
vieren. Das Statistische Bundesamt schätzt den Auf-
wand für die Unternehmen auf über 500 Millionen 
Euro pro Jahr. Dieser manuelle Bearbeitungsauf-
wand ist angesichts der fortschreitenden Digitali-
sierung nicht mehr zeitgemäß.

Mit dem BEG III wird ein elektronisches Mel-
deverfahren eingeführt, das die Einreichung des „gel-
ben Zettels“ ersetzt. Ab dem 1. Januar 2022 erfolgt 
die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung zwischen behandelndem Arzt, Krankenkasse 
und Arbeitgeber digital über ein elektronisches Mel-
deverfahren: Der Arzt meldet die Daten über die 
Arbeitsunfähigkeit an die Krankenkasse. Diese stellt 
dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung zum elektronischen Abruf bereit. Der Daten-
schutz der Arbeitnehmer bleibt dabei gewahrt – der 

„gelbe Zettel“ wird lediglich digitalisiert, an den über-
mittelten Angaben ändert sich aber nichts.

Die digitale Übermittlung des „gelben Zettels“ 
wird schrittweise umgesetzt: Zunächst werden Ärzte 
ab Januar 2021 die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen digital an die Krankenkassen übermitteln, 
bevor ein Jahr später die digitale Übermittlung an 
die Arbeitgeber startet. Auch über 2022 hinaus erhal-
ten Arbeitnehmer stets eine Papierversion des „gel-
ben Zettels“ von ihrem Arzt, um diesen z. B. in Streit-
fällen dem Arbeitgeber vorlegen zu können.

Die notwendigen organisatorischen Schritte 
können die Unternehmen bis 2022 umsetzen. Der 
Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversiche-
rungen arbeitet derzeit gemeinsam mit Software-
entwicklern und Arbeitgebervertretern an einer 
genauen Verfahrensbeschreibung in Form gemein-
samer Grundsätze, die voraussichtlich im Frühjahr 
2021 veröffentlicht werden. Es besteht also ausrei-
chend Vorlaufzeit für alle Beteiligten, sich bis zum 
Inkrafttreten am 1. Januar 2022 organisatorisch vor-
zubereiten, entsprechende Softwarelösungen zu ent-
wickeln und bestehende Systeme anzupassen.

Auch die Arbeitnehmer profitieren von dem 
neuen Verfahren: Sie müssen ihre Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung nun nicht mehr an den Arbeit-
geber übermitteln – pro Meldung circa 15 Minuten 
Zeitaufwand sowie circa ein Euro an Porto- und 
Versandkosten. Bei 77 Millionen Bescheinigungen 
also eine jährliche Zeitersparnis von über 19 Millio-
nen Stunden sowie eine finanzielle Entlastung von 
77 Millionen Euro.

DIGITALE ARCHIVIERUNG VON STEUER-
UNTERLAGEN WIRD EINFACHER

Viele Unternehmen archivieren ihre Steuerunter-
lagen in digitaler Form. Wie für Papierunterlagen 
gilt eine zehnjährige Aufbewahrungsfrist. Möchte 
die Finanzverwaltung die Steuerunterlagen prüfen, 
müssen diese Steuerunterlagen zugänglich gemacht 
werden. Dabei wird zwischen drei Zugriffsarten 
unterschieden: Die Finanzverwaltung kann die 
Datenträger mit den gespeicherten Steuer

erfolgt die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung an die Arbeitgeber digital über 
ein elektronisches Meldeverfahren.

01.01.2022
AB DEM
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unterlagen (Z3-Zugriff) oder deren maschinelle 
 Auswertung verlangen (Z2-Zugriff). Sie darf darü-
ber hinaus vom Unternehmen die Nutzung des ver-
wendeten Datenverarbeitungssystems fordern 
(Z1-Zugriff).

Insbesondere der Z1-Zugriff verursacht hohe 
Bürokratielasten, da Unternehmen die entsprechen-
den Datenverarbeitungssysteme während der gesam-
ten bislang geltenden zehnjährigen Aufbewahrungs-
frist aufrechterhalten mussten. Wechselte ein 
Unternehmen das Datenverarbeitungssystem oder 
lagerte Daten aus, musste es das alte System zehn 
Jahre lang weiterbetreiben – parallel zum neuen Sys-
tem. Der Z3-Zugriff ist im Vergleich deutlich auf-
wandsärmer: Hierfür reicht es aus, einen Datenträ-
ger mit den gespeicherten Steuerunter lagen zu 
archivieren.

3 FR AGEN AN

C H R I S T I A N  H I RT E
PA R L A M E N TA R I S C H E R S TA AT S S E K R E TÄ R B E I M 

B M W I U N D B E AU F T R AG T E R D E R B U N D ES-
R EG I E RU N G F Ü R M I T T E L S TA N D U N D F Ü R DI E 

N E U E N B U N D ES L Ä N D E RN E U E N B U N D ES L Ä N D E R

WARUM BLEIBT BÜROKRATIEABBAU AUCH 
2020 EIN WICHTIGES THEMA?
Gutes Recht und einfache Regelungen sind zentral 
für Innovation und effizientes Wirtschaften. 
Betroffene klagen jedoch nach wie vor über zu 
kleinteilige Regulierung und zu hohen bürokrati-
schen Aufwand. Gerade mittelständische Unter-
nehmen sind hierdurch besonders stark belastet. 
Bürokratieabbau bleibt daher ein Kernthema 
unserer Wirtschaftspolitik – unter Wahrung 
bestehender Regelungsstandards, jedoch ohne 
übertriebenes Misstrauen gegenüber Bürgern 
und Unternehmen.

WAS SIND AUS IHRER SICHT DIE SCHWER-
PUNKTE FÜR DEN BÜROKRATIEABBAU IM 
NEUEN JAHR?
Ziel muss es sein, bald weitere Entlastungen von 
Bürokratie auf den Weg zu bringen. Wenn der 
Bundesfinanzminister endlich einer Verkürzung 
der Aufbewahrungsfristen für Unterlagen im 
Handels- und Steuerrecht zustimmt, würden die 
Unternehmen einen zweistelligen Milliardenbe-
trag sparen. Auch Mindestlohndokumentations-
pflichten und die Vorgaben der Datenschutz  grund   -
verordnung müssen entbürokratisiert und an die 
Realität angepasst werden.  

SEIT JANUAR GILT EINE NEUE AUSGABE-
PFLICHT FÜR KASSENBONS. WIE PASST DAS 
MIT BÜROKRATIEABBAU ZUSAMMEN?
Überhaupt nicht. Einzelhändler und Gastrono-
men müssen nun unzählige Kassenbons drucken, 
die oft direkt im Mülleimer landen. Eine aus-
nahmslose Bonpflicht ist ein Paradebeispiel für 
unnötige Bürokratie und gehört allein schon aus 
Umweltschutzgründen wieder abgeschafft.

Das BEG III beinhaltet ein Bündel aus weiteren Maßnahmen, die 
sowohl die Wirtschaft als auch Bürgerinnen und Bürger entlasten 
und alle bereits dieses Jahr in Kraft treten:

•  Die umsatzsteuerliche Kleinunternehmergrenze wird von 17.500 
Euro auf 22.000 Euro Vorjahresumsatz angehoben. 

•  Die lohnsteuerliche Pauschalierungsgrenze für Beiträge zu einer 
Gruppenunfallversicherung wird angehoben und so auch bei höhe-
ren Versicherungsprämien eine Pauschalierung ermöglicht.

•  Unternehmen erhalten mit einem erhöhten steuerfreien Betrag 
zusätzlichen Spielraum für Maßnahmen zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung ihrer Mitarbeiter.

•  Die Arbeitslohngrenzen für eine vereinfachende Lohnsteuer-
pauschalierung bei kurzfristiger Beschäftigung (z. B. landwirt-
schaftliche Aushilfskräfte aus dem Ausland) werden angehoben. 

•  Die Lohnsteuer für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer wird 
pauschaliert. Dies erspart die Erstellung und Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung für eine Erstattung zu viel gezahlter 
Lohnsteuer.

•  Der Kreis der Bürgerinnen und Bürger, die die Hilfe von Lohnsteuer-
hilfevereine in Anspruch nehmen können, wird erweitert.

•  Arbeitgeber können ihre Entscheidung über einen Teilzeitwunsch 
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz den Arbeitnehmern nun 
auch in Textform (also z. B. per SMS oder E-Mail) und nicht mehr 
zwingend in Schriftform mitteilen. 

•  Bescheinigungs- und Informationspflichten des Anbieters von 
Altersvorsorgeverträgen gegenüber dem Steuerpflichtigen werden 
vereinfacht, indem die Mitteilung auch elektronisch erfolgen kann.

•  Der Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern ist künftig 
nicht mehr auf einen Wechsel pro Kalenderjahr beschränkt. 

•  Die Gewerbeordnung wird dahingehend geändert, dass eine Dop-
pelregulierung der gewerblichen Wohnimmobilienverwaltung im 
Fall von Kapitalverwaltungsgesellschaften beseitigt wird (derzeit 
Regulierung sowohl nach § 20 KAGB als auch nach § 34c GewO).

WEITERE ENTLASTUNGEN DURCH DAS BEG III
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Mit den Neuerungen des BEG III reicht es künftig 
aus, wenn Unternehmen nach einem Systemwech-
sel oder einer Datenauslagerung ihr altes Compu-
tersystem fünf Jahre lang weiter betreiben. Für die 
folgenden fünf Jahre müssen sie nur noch einen 
Datenträger mit den gespeicherten Steuerunterla-
gen archivieren (Z3-Zugriff). Damit halbiert sich bei 
den Unternehmen der Aufwand für den Weiterbe-
trieb und entsprechende Erhaltungsmaßnahmen 
(Vorhalten und Pflege der Altsysteme, Updates, Per-
sonaleinsatz) für die aufwendigeren Z1- und 
Z2-Zugriffe. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass 
Unternehmen so über 500 Millionen Euro pro Jahr 
einsparen. Neben der Entlastung der Unternehmen 
setzt dies, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, auch 
Anreize für die Finanzverwaltung, Betriebsprüfun-
gen zeitnah anzugehen.

Die elektronische Archivierung von Steuerun-
terlagen schreitet allerdings langsamer voran als 
erwartet: Bei empfangenen und versandten Rech-
nungen, Buchungsbelegen, Kontoauszügen und 
Lohnunterlagen nutzen kleine und mittlere Unter-
nehmen noch häufige Papier als die elektronische 
Form. Für deren Archivierung gilt weiterhin eine Auf-
bewahrungsfrist von zehn Jahren. Für die Wirtschaft 
entstehen durch diese Aufbewahrungspflichten jedes 
Jahr Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe. Um 
unnötige bürokratische Belastungen zu vermeiden, 
sollte die Aufbewahrungsfrist daher perspektivisch 
auf fünf Jahre verkürzt werden.

CHECK-IN IM HOTEL IST NUN OHNE 
 MELDESCHEIN MÖGLICH

Jeder Reisende kennt es: Bei der Ankunft im Hotel 
müssen erst einmal Meldescheine händisch aus-
gefüllt und unterschrieben werden. Diese Melde-
scheine sind aber nicht nur für Reisende lästig, son-
dern sie verursachen auch der Hotellerie Kosten: 
Die Scheine müssen bereitgehalten, für ein Jahr 
aufbewahrt und dann vernichtet werden. Geschätzt 
fallen im Jahr rund 150 Millionen Meldescheine 
an. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe 
haben seit langem darauf hingewiesen, dass dies 
nicht mehr zeitgemäß ist. Kosten und Zeitaufwand 
können durch eine Digitalisierung des Verfahrens 
deutlich reduziert werden.

Mit dem BEG III wird nun ein digitales Mel-
deverfahren eingeführt, das ohne eigenhändige 
Unterschrift funktioniert. Künftig reicht es, wenn 
Reisende im Hotel elektronisch identifiziert wer-
den. Hierzu werden zwei bereits bestehende elek-
tronische, sichere Verfahren genutzt: Wenn eine 
Übernachtung elektronisch bezahlt oder reserviert 
wird  (z. B. per Kreditkarte), kann die Identifikation 
der  Reisenden in Verbindung mit den Vorgaben 
der  EU- Zahlungsdiensterichtlinie zur „Starken 
Kunden authentifi zierung“ erfolgen. Die Zahlung 
per Karte ersetzt hier also unkompliziert den alten 
Meldeschein, ohne dass hierfür ein neues Verfah-
ren nötig ist. Alternativ  können zur Identifikation 
auch die elektronischen Funktionen des Personal-
ausweises genutzt werden. In beiden Fällen bedarf 
es künftig keines papier gebundenen Hotelmelde-
scheins mehr. Die Meldescheine auf Papier stehen 
aber weiterhin als Option zur Verfügung – eine 
wichtige Variante insbesondere für den Fall einer 
Barzahlung der Hotelrechnung.
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Das Statistische Bundesamt schätzt, dass das digi-
tale Meldeverfahren den Zeitaufwand im Vergleich 
zu gedruckten Meldescheinen pro Fall um drei bis 
vier Minuten reduziert. Geht man davon aus, dass 
zukünftig etwa 50 Millionen Meldescheine pro Jahr 
durch die neuen Digitalverfahren ersetzt werden, 
führt dies zu einer jährlichen Entlastung der Beher-
bergungsbetriebe von gut 50 Millionen Euro.

GRÜNDERINNEN UND GRÜNDER WERDEN 
ENTLASTET

Gründerinnen und Gründer, die neue Unterneh-
men aufbauen, halten den Mittelstand lebendig und 
stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die-
sen Unternehmensgeist möchte das Bundeswirt-
schaftsministerium fördern und dafür sorgen, dass 
Gründern durch bürokratische Anforderungen keine 
unnötigen Zusatzbelastungen entstehen.

Aktuell müssen Gründer in den ersten beiden 
Jahren jeden Monat ihre Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen abgeben – statt alle drei Monate, wie dies bei 
anderen Unternehmen der Fall ist. Diese Regelung 
wurde 2001 eingeführt, um möglichem Umsatzsteu-
erbetrug vorzubeugen. Ein erhöhtes Betrugsrisiko 
ist jedoch nicht belegt. Zudem wurden seit 2001 die 
Möglichkeiten der Finanzverwaltung weiterentwi-
ckelt, eventuelle Betrugsfälle im Zusammenhang 
mit Neugründungen zielgerichtet aufzudecken, z. B. 
durch (in der Praxis sehr häufige) unangekündigte 
Vor-Ort-Prüfungen.

Mit dem BEG III werden Gründer ab nächs-
tem Jahr bei den Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
wie andere Unternehmen behandelt und müssen 
diese nur noch viermal pro Jahr abgeben. Damit wird 
eine wichtige Zusage aus dem Koalitionsvertrag 
umgesetzt. Es handelt sich zudem um eine Maß-
nahme mit Signalwirkung: Gründer sollen nicht mit 
zusätzlichen bürokratischen Anforderungen belas-
tet werden.

Die Pflicht für Gründer, die Umsatzsteuer-Vor-
anmeldung monatlich abzugeben, wird zunächst 
befristet für sechs Jahre (bis 2026) ausgesetzt. Die 
Bundesregierung wird bis Ende 2024 die Aussetzung 
evaluieren – insbesondere deren Wirkung auf die 
Gründungstätigkeit in Deutschland, die Bürokra-

tielasten von Gründern sowie die Bekämpfung von 
Umsatzsteuerbetrug.

Das BEG III enthält noch eine weitere Maß-
nahme, die speziell Unternehmen in der Gründungs-
phase entlastet: Die Anmeldepflicht zur Unfallver-
sicherung wird für Unternehmer aufgehoben, die 
bereits eine Gewerbeanzeige erstattet haben. Grün-
der werden hierdurch von zusätzlichen Meldepflich-
ten entlastet.

UNTERNEHMEN SPAREN ÜBER EINE 
 MILLIARDE EURO PRO JAHR

Darüber hinaus enthält das BEG III weitere Verein-
fachungen in verschiedenen Gesetzen (siehe Kas-
ten). Insgesamt wird die Wirtschaft so um über 1,1 
Milliarden Euro pro Jahr entlastet. Zum Vergleich: 
Das BEG I führte zu einer jährlichen Entlastung im 
Umfang von rund 700 Millionen Euro, die Entlas-
tung der Wirtschaft durch das BEG II wurde auf bis 
zu 360 Millionen Euro geschätzt. Das BEG III ist also 
das Entlastungsgesetz mit dem bislang größten Ent-
lastungsvolumen für die Wirtschaft. In dieser Summe 
sind Entlastungen aus den Maßnahmen, die erst im 

Die Bundesregierung erfüllt mit dem BEG III auch ihre Zusage, die 
Unternehmen bei der Erfüllung von Statistikpflichten zu entlasten. 
Die ressortübergreifende Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Reduzie-
rung von Statistikpflichten, die auf eine Vereinbarung im Koalitions-
vertrag zurückgeht, hat Ende September 2019 ihren Abschlussbericht 
vorgelegt. Das BEG III setzt zentrale Empfehlungen hieraus um, 
indem es das Insolvenzstatistikgesetz sowie das Gesetz über die Sta-
tistik im Produzierenden Gewerbe vereinfacht. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe zeigen jedoch auch, dass das Potenzial für einen dar-
über hinausgehenden Abbau von Statistikpflichten gering ist – auch 
und gerade weil die Wirtschaft amtliche Statistiken als wichtige 
Erkenntnisquelle für unternehmerische Entscheidungen nutzt.

Großes Potenzial für weitere bürokratische Entlastungen bietet dem-
gegenüber eine Modernisierung der deutschen Registerlandschaft, 
die aus mehr als 200 einzelnen weitgehend autonomen Registern 
besteht. Das Bundeswirtschaftsministerium plant daher, ein Basisre-
gister für Unternehmensstammdaten in Verbindung mit einer ein-
heitlichen Wirtschaftsnummer zu schaffen. Die damit verbundene 
Vernetzung und Digitalisierung der Register würde die Meldepflich-
ten für Unternehmen erheblich reduzieren, indem sie Doppelbefra-
gungen vermeiden. Zudem könnten auch die Unternehmen diese 
Daten nutzen (beispielsweise für ihr Kreditnehmer-, Kunden- oder 
Lieferantenregister). Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat ein Grund-
konzept zur Einführung eines Basisregisters erarbeitet, das nun zügig 
umgesetzt werden soll. Wenn das Basisregister vollständig mit ande-
ren Registern vernetzt ist, sind Entlastungen der Wirtschaft in Höhe 
eines dreistelligen Millionenbetrages pro Jahr möglich.

VEREINFACHUNG VON STATISTIKPFLICHTEN UND 
REGISTERMODERNISIERUNG
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parlamentarischen Verfahren Eingang in das BEG 
III gefunden haben, noch nicht berücksichtigt (Recht 
auf unbeschränkten Steuerklassenwechsel bei Ehe-
gatten/Lebenspartnern, Beseitigung der Doppelre-
gulierung bei Wohnimmobilienverwaltung).

630 Millionen Euro der Entlastungswirkung 
durch das BEG III entfallen auf Bürokratiekosten 
aus Informationspflichten. Das sind die Entlastun-
gen durch Wegfall und Vereinfachung von klassi-
schem „Papierkram“ – also durch gesetzlich vorge-
schriebene Anträge, Meldungen, Kennzeichnungen, 
Statistiken oder Nachweise. Der Bürokratiekosten-
index (BKI) der Bundesregierung misst die Belas-
tung der Unternehmen durch Bürokratiekosten aus 
Informationspflichten im Zeitverlauf. Ausgangs-
punkt sind die Bürokratiekosten zum Stand 2012, 
die einem BKI von 100 entsprechen. Das BEG III ist 
das Gesetz, das den BKI seit 2012 am stärksten 
gesenkt hat (um 1,23 Punkte).

Die vorab geschätzte Entlastungswirkung des 
BEG III beruht auf zahlreichen Unternehmensbe-
fragungen und Berechnungen durch das Statisti-
sche Bundesamt. Wie bei größeren Gesetzesvorha-
ben üblich, ist nach Inkrafttreten des BEG III eine 
sogenannte Nachmessung vorgesehen: In voraus-
sichtlich zwei bis drei Jahren wird das Statistische 
Bundesamt überprüfen, wie hoch die Entlastungs-
wirkung durch das Gesetz genau ausfällt.

BÜROKRATIEABBAU BLEIBT EINE 
DAUERAUFGABE

Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung gelten 
zu Recht als Daueraufgaben, die alle Politikberei-
che fordern. In den Expertenanhörungen hat das 
Bundeswirtschaftsministerium viel Zustimmung 
für das BEG III erhalten – aber auch die klare Auf-
forderung, noch mehr zu tun.

Die Steuerbürokratie ist für 40 % aller Bürokra-
tiekosten verantwortlich. Allein durch eine Verkür-
zung der Aufbewahrungsfristen im Steuer- und Han-
delsrecht von zehn auf fünf Jahre könnten die 
Unternehmen mehrere Milliarden Euro pro Jahr an 

Bürokratiekosten sparen. Zusätzliche Entlastungen 
wären möglich durch eine weiter verbesserte Nut-
zung der Möglichkeiten der Digitalisierung, insbe-
sondere auch bei Erklärungspflichten zur Einkom-
men-, Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Bürokratieabbau ist dabei kein Selbstzweck. Ziel 
ist stets die Entlastung von Verwaltungsaufwand 
unter Beibehaltung bestehender Regelungsstandards. 
Denn Bürokratie ist nicht per se negativ, sondern 
notwendige Voraussetzung für das Zusammenleben 
und Wirtschaften in einem demokratischen Rechts-
staat. Die meisten Unternehmen sind sich dessen sehr 
bewusst und zeigen in Umfragen große Wertschät-
zung für Ziele und Zweck von administrativen Auf-
lagen. Die Belastungen daraus sollten jedoch so gering 
wie möglich gehalten werden, indem Prozesse sinn-
voll strukturiert und die Möglichkeiten der Digita-
lisierung besser genutzt werden.

Die Bundesregierung kommt mit dem BEG III auch ihrer Selbstver-
pflichtung aus der „Bürokratiebremse“ (sog. „One In, One Out“-
Regel) nach. Diese Regel gilt seit 2015. Wenn durch neue Regelungen 
zusätzliche fortlaufende Belastungen der Wirtschaft entstehen, sol-
len diese ohne Beeinträchtigung bestehender Schutzstandards durch 
Vereinfachungen an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Auch im Jahr 2019 hat die Bundesregierung die „One In, One Out“-
Regel eingehalten: Nach Schätzungen des Statistischen Bundesam-
tes standen im vergangenen Jahr Belastungen in Höhe von rund 
213 Millionen Euro Entlastungen in Höhe von 1375 Millionen Euro 
gegenüber. – ein Großteil hiervon aus dem BEG III. Die Bundesre-
gierung hat also 2019 deutlich mehr Erfüllungsaufwand abgebaut, 
als neuer entstanden ist.

Die „One In, One Out“-Regel gilt bisher allerdings nur für Erfül-
lungsaufwand, der durch Gesetze und Verordnungen auf nationaler 
Ebene verursacht wird. Die neue EU-Kommissionspräsidentin von 
der Leyen hat nunmehr angekündigt, eine eigene „One In, One 
Out“-Regel auf EU-Ebene einzuführen. Einzelheiten der Regel wer-
den derzeit noch ausgearbeitet. Zur wissenschaftlichen Fundierung 
hat die Bundesregierung vom Centre of European Policy Studies 
(CEPS) eine Studie erstellen lassen, die zeigt, dass die nachhaltige 
Beschränkung des Erfüllungsaufwands durch „One In, One Out“ 
auf europäischer Ebene möglich ist und einen konkreten Fahrplan 
zur Implementierung vorlegt.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/final-
report-oioo-ceps.html

DIE BÜROKRATIEBREMSE FUNKTIONIERT

Euro pro Jahr wird die 
Wirtschaft entlastet. 1,1 MILLIARDEN

INSGESAMT UM ÜBER

DR. FLORIAN KNOBLOCH
Referat: Bessere Rechtsetzung

schlaglichter@bmwi.bund.de

KONTAKT
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DEUTSCHL AND GEW INNT AL S STANDORT 
FÜR FORSCHUNG UND INNOVAT IONEN 
WEITER AN AT TR AK T I V ITÄT.

NEUE 
FORSCHUNGSZUL AGE 
IN DEUTSCHL AND

W I R T S C H A F T S P O L I T I K

S eit dem 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur 
 steuerlichen Forschungsförderung in Kraft. 
Damit wird die Attraktivität des Forschungs- 

und Innovationsstandorts Deutschland erhöht. 
Geschätzt wird, dass die Forschungszulage für die 
Jahre 2021–2024 in Höhe von 5,6 Mrd. Euro in 
Anspruch genommen wird.

Im Koalitionsvertrag hatten sich die Koalitio-
näre darauf verständigt, insbesondere für forschende 
kleine und mittelgroße Unternehmen eine steuer-
liche Förderung einzuführen, die bei den Personal- 
und Auftragskosten für Forschung und Entwick-
lung ansetzt. 

Bereits am 20. Mai 2019 hat das Kabinett einen 
ersten Gesetzentwurf zur steuerlichen Forschungs-
förderung beschlossen. Im parlamentarischen Ver-
fahren erfuhr der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung anschließend wichtige Änderungen. So wurden 
insbesondere Anregungen der Länder sowie beihilfe-
rechtliche Vorgaben aus Brüssel aufgegriffen. Das 
„Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung 
und Entwicklung“ – kurz: Forschungs zulagengesetz 
(FZulG) – wurde im November 2019 vom Bundes-
tag beschlossen und trat am 1. Januar 2020 in Kraft. 1

Beim Forschungszulagengesetz handelt es sich 
um ein eigenständiges steuerliches Nebengesetz 
zum Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer-
gesetz, mit dem die privatwirtschaftliche Forschung 
und Entwicklung gefördert wird. Förderfähig sind 
Vorhaben im Bereich der Grundlagenforschung,  
der industriellen Forschung und der experimentel-
len Entwicklung. Die Zulage kann von allen in 
Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen bean-
tragt  werden; es gibt keine Begrenzung auf kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU). Allerdings ist 
die Bemessungsgrundlage, also der förderfähige Auf-
wand, den ein Unternehmen steuerlich geltend 
machen kann, auf 2 Mio. Euro pro Wirtschaftsjahr 
begrenzt. 

1         Das Gesetz wurde am 14. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, siehe unter: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__
bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s2763.pdf%27%5D__1578588694289

2         Weitere Informationen finden Sie in der Novemberausgabe der Schlaglichter unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der- 
Wirtschaftspolitik/2019/11/kapitel-1-4-der-europaeische-wirtschaftsraum-feiert-jubilaeum.html

EIGENBETRIEBLICHE FORSCHUNG:
Die Förderung setzt bei den FuE-Personalausgaben an (Bruttolohn 
ergänzt um die vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungs-
beiträge für das FuE-Personal). Der Fördersatz beträgt 25 % der 
förderfähigen Kosten; die Bemessungsgrundlage ist auf 2 Mio. Euro 
pro Unternehmen/Konzern und Jahr begrenzt, sodass die maximale 
Fördersumme pro Unternehmen 500.000 Euro pro Jahr beträgt. 

AUFTRAGSFORSCHUNG:
Unternehmen können auch dann die staatliche Förderung erhalten, 
wenn sie Forschungsaufträge an Dritte vergeben. Der Auftragneh-
mer, etwa eine Universität, ein Forschungsinstitut oder aber ein 
anderes Unternehmen, muss allerdings seinen Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschafts-
raums2 haben (EU-Staaten plus Norwegen, Island und Liechten-
stein). Die förderfähigen Aufwendungen liegen für die Auftrags-
forschung bei 60 % des vom Auftraggeber an den Auftragnehmer 
gezahlten Entgelts und können nur vom Auftraggeber (und nicht 
vom Auftragnehmer) geltend gemacht werden. 

EIGENLEISTUNGEN EINES EINZELUNTERNEHMERS:
Förderfähige Aufwendungen sind auch Eigenleistungen eines Einzel-
unternehmers in einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben, zum Beispiel wenn der Inhaber eines Ein-Personen-Betriebs 
selbst Forschung und Entwicklung betreibt. Je nachgewiesener 
Arbeitsstunde kann der Einzelunternehmer 40 Euro je Arbeitsstunde 
bei insgesamt maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähige 
Aufwendungen ansetzen.

WAS WIRD GEFÖRDERT?

WER KANN DIE STEUERLICHE 
FORSCHUNGSZULAGE BEANTRAGEN?

Die Forschungszulage kann von allen Unterneh-
men beantragt werden, die ihren Sitz in Deutsch-
land haben, hier steuerpflichtig sind und Forschung 
und Entwicklung betreiben. Sie steht also großen wie 
auch kleinen und mittleren Unternehmen, etablier-
ten Unternehmen wie auch Start-ups zur Verfügung. 
Sie kann von Unternehmen aller Branchen und Regio-
nen Deutschlands beantragt werden.

Die Forschungszulage muss beim Finanzamt be-
antragt werden und wird auf die Ertragsteuerschuld 
des Anspruchsberechtigten angerechnet. Ist die For-
schungszulage höher als die Steuerschuld, 
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TABELLE: WER WIE GEFÖRDERT WIRD

Zweistufiges 
 Verfahren: erst 
externe Prüfung, 
dann Antrag 
beim Finanzamt.

IN KÜRZE

STEUERLICHE 
FORSCHUNGSFÖRDERUNG

ZENTRALES 
INNOVATIONSPROGRAMM 

MITTELSTAND (ZIM)

ZIELGRUPPE Unternehmen aller Größenordnungen Ausschließlich Mittelstand

BEGÜNSTIGTE 
FuE-VORHABEN

Grundlagenforschung, industrielle For-
schung, Auftragsforschung und experi-

mentelle Entwicklung

Experimentelle Entwicklung und industri-
elle Forschung im marktnahen Bereich

ZEITPUNKT DER 
FÖRDERUNG

Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, in 
dem die Aufwendungen für ein FuE-Vor-

haben angefallen sind
Mit Bewilligung des Vorhabens

RECHTLICHE 
EINORDNUNG

Rechtsanspruch, sobald die Voraussetzun-
gen aus dem FZulG erfüllt sind

Konkrete Prüfung der FuE-Vorhaben ent-
sprechend der Vorgaben der Förderrichtlinie

FÖRDERFÄHIGE 
AUFWENDUNGEN

FuE-Personalkosten und Entgelte für FuE-
Forschungsaufträge

Zusätzlich zu Personalkosten auch 
weitere Kosten, wie Materialkosten

so wird sie als Steuererstattung ausgezahlt. Damit 
können auch Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben (FuE-Vorhaben) von Unternehmen gefördert 
werden, die sich in einer Verlustphase befinden. 
Gefördert werden können eigenbetriebliche For-
schung, aber auch Auftragsforschung und Eigen-
leistungen von Einzelunternehmern.

DAS FORSCHUNGSZULAGENGESETZ SIEHT 
FÜR DIE BEANTRAGUNG DER FORSCHUNGS-
ZULAGE EIN ZWEISTUFIGES VERFAHREN 
VOR3: 

•  In einem ersten Schritt muss ein Antrag auf 
Bescheinigung bei einer „externen Stelle“ gestellt 
werden. Diese externe Stelle bescheinigt, dass die 
Aktivitäten des Unternehmens unter die gesetz-
lichen FuE-Voraussetzungen fallen und deswegen 
dem Grunde nach ein Anspruch auf Forschungs-
zulage besteht. Die Bescheinigung dieser externen 
Stelle ist für die Finanzämter bindend. Die externe 
Stelle für diesen ersten Prüfungsschritt ist aller-
dings noch nicht bestimmt. Das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung wird diese Stelle 
in Kürze ausschreiben.

•  In einem zweiten Schritt wird beim Finanzamt 
der Antrag auf Forschungszulage gestellt. Das 
Finanzamt setzt die Höhe der Zulage fest und rech-

net anschließend im Steuerveranlagungsverfah-
ren die Forschungszulage auf die Ertragsteuer-
schuld des Anspruchsberechtigten an. Sofern und 
soweit die Zulage die Steuerschuld übersteigt, ist 
die Zulage auszahlbar.

Einzelheiten des Antragsverfahrens werden in der 
Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung 
(FZulBV) geregelt, die vom Bundesrat am 20. Dezem-
ber 2019 angenommen worden ist.

STEUERLICHE FORSCHUNGSFÖRDERUNG 
UND PROJEKTFÖRDERUNG ERGÄNZEN SICH

Die steuerliche Forschungsförderung und die klas-
sische Projektförderung stehen nicht in Konkur-
renz zueinander. Da beide Instrumente unterschied-
liche förderpolitische Ziele verfolgen, ergänzen sie 
sich vielmehr. Ein Vergleich mit dem Zentralen 
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) soll dies 
verdeutlichen (siehe Tabelle).

Besonders wirtschaftsfreundlich ist das For-
schungszulagengesetz auch deshalb, weil es eine 
Kombination von steuerlicher Forschungsförderung 
und anderen öffentlichen Fördermaßnahmen zulässt. 
Hier heißt es im Gesetz, dass die Forschungszulage 
grundsätzlich neben der Projektförderung für ein 
und dasselbe begünstigte FuE-Vorhaben gewährt 
werden kann. Die Gewährung der Forschungszulage

3         Einzelheiten des Antragsverfahrens werden in der Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung (FZulBV) geregelt, die vom Bundesrat am  
20. Dezember 2019 angenommen worden ist.

W I R T S C H A F T S P O L I T I K
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Insbesondere der 
Mittelstand wird 
profitieren.

IN KÜRZE

neben der Inanspruchnahme anderer Förderungen 
findet jedoch ihre Grenzen in der Doppelförderung 
derselben Aufwendungen. Konkret bedeutet dies, 
dass förderfähige Aufwendungen nicht in die 
Bemessungsgrundlage für die Forschungszulage ein-
bezogen werden dürfen, wenn für diese andere För-
derungen beantragt oder bewilligt worden sind.

DREI SÄULEN DER FORSCHUNGSPOLITIK

Mit dem FZulG steht die Forschungs- und Innova-
tionspolitik, wie international üblich, seit dem 
1. Januar 2020 auch in Deutschland auf drei Säulen: 
der Förderung der Grundlagenforschung, der direk-
ten FuE-Projektförderung und der indirekten steu-
erlichen Forschungsförderung. Für Unternehmen 
ist die steuerliche FuE-Förderung besonders gut 
planbar, da ein Rechtsanspruch auf die Forschungs-
zulage besteht. 

Aus Sicht des BMWi wird vor allem der Mit-
telstand von der Forschungszulage profitieren kön-
nen: Die Deckelung der Bemessungsgrundlage auf 

2 Mio. Euro pro Jahr bedeutet für den durchschnitt-
lichen Mittelständler, der rund 260.000 Euro pro 
Jahr in FuE investiert, keine bindende Restriktion. 
Auch wird der Mittelstand besonders stark davon 
profitieren, dass der Auftraggeber bei der Auftrags-
forschung Anspruchsberechtigter ist. Die Förderung 
des Auftraggebers bei der Auftragsforschung war 
eine innovations- und mittelstandspolitisch begrün-
dete Kernforderung des BMWi. 

Insgesamt steigert das Forschungszulagen-
gesetz die Attraktivität Deutschlands als Forschungs- 
und Innovationsstandort. Die steuerliche Forschungs-
förderung trägt dazu bei, dass insbesondere kleine 
und mittelgroße Unternehmen noch mehr und 
noch breiter in Deutschland forschen werden. 

Euro pro Jahr ist die max. Fördersumme 
pro Unternehmen.

500.000

RUTH LOCHTE
Referat: Grundsatzfragen der nationalen und 
internationalen Innovations- und Technologiepolitik

schlaglichter@bmwi.bund.de

KONTAKT
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R egierungsvertreter aus 22 Mit-
gliedstaaten der Europäischen 

Weltraumagentur (ESA) tagten 
im November 2019 im spanischen 
Sevilla. Als höchstes politisches 
Entscheidungsgremium tritt die 
ESA-Ministerratskonferenz alle 
zwei bis drei Jahre zusammen, um 
strategische Weichen für die künftige 
europäische Raumfahrtpolitik zu 
stellen und deren finanziellen Rahmen 
festzulegen. Die deutsche Delegation 
leitete der Koordinator für Luft- und 
Raumfahrt, Thomas Jarzombek.

Die ESA-Mitgliedstaaten haben in 
Sevilla insgesamt 14,4 Mrd. Euro für 
die europäischen Raumfahrtpro-
gramme der kommenden drei bis 
fünf Jahre gezeichnet. Die deutsche 
Bundesregierung hat sich in Höhe 
von 3,3 Mrd. Euro neu verpflichtet 
und damit die Investitionen in die 
Raumfahrt deutlich erhöht. Mit 
22,9 % stellt Deutschland nun mit 
Abstand den größten Anteil an den 
Gesamtinvestitionen der Europä-
ischen Weltraumagentur. 

Der deutsche Beitrag ist richtungswei-
send für die europäische Raumfahrt, 
aber ebenso entscheidend für den 
Ausbau deutscher Kompetenzen in 
Industrie und Forschung zur Lösung 
drängender globaler Herausforderun-
gen. Entsprechend konsequent legte 
die deutsche Delegation klare pro-
grammatische Schwerpunkte unter 

anderem auf (i) die Stärkung des deut-
schen Raumfahrt-Mittelstands durch 
maßgebliche Beteiligung an Techno-
logieprogrammen, (ii) die Verbesse-
rung des Klimaschutzes durch 
Erdbeobachtung und (iii) die Berei-
tung des Weges für eine europäische 
robotische Mondmission. 

In die Technologieprogramme der 
Europäischen Weltraumagentur 
investiert Deutschland in der kom-
menden Periode 160 Mio. Euro und 
verdoppelt damit sein finanzielles 
Engagement zur Verbesserung der 
industriellen Wettbewerbsfähigkeit 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
sowie von Start-ups. Diese Programme 
befördern zum Beispiel die Entwick-
lung von Technologien zur nachhalti-
gen Nutzung des Weltraumes, zum 
Beispiel KI-gestützte Anwendungen 
auf Satelliten oder die Entwicklung 
und Nutzung von Quantentechnolo-
gien. In der Erdbeobachtung ist 
Deutschland seit Langem international 

ESA-MINISTERR ATS-
KONFERENZ 2019

führend und konnte mit Zeichnungen 
in Höhe von rund 720 Mio. Euro seine 
Führungsrolle in Sevilla erneut bestä-
tigen. Allein 520 Mio. Euro des deut-
schen Beitrages fließen in das opera-
tionelle europäische Erdbeobachtungs-
programm Copernicus; die Mittel die-
nen der Systemerweiterung um neue 
Satelliten und Dienste, unter anderem 
für  Klimaüberwachung, Landwirtschaft, 
Mobilität, Sicherheit und Katastro-
phenvorsorge. Mit einem deutschen 
Engagement von 55 Mio. Euro wird 
zudem eine europäische robotische 
Mondmission ermöglicht.

14,4 MRD. EURO STEHEN FÜR EUROPÄISCHE 
RAUMFAHRTPROGRAMME IN DEN  NÄCHSTEN 
DREI BIS FÜNF JAHREN BEREIT.

Thomas Jarzombek, 
Koordinator der 
Bundesregierung für 
die deutsche Luft- 
und Raumfahrt 
(links) und  Dr. Ing. 
Walther Pelzer, 
 Vorstand des DLR-
Raumfahrtmanage-
ments (rechts)

K U R Z  & K N A PP

DR. PEGGY VON SPEICHER
Referat: Grundsatzfragen der 
Raumfahrt, ESA

schlaglichter@bmwi.bund.de
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BMWI UNTERSTÜTZT UNTERNEHMEN BEIM EXPORT 
VON KLIMAFREUNDLICHEN ENERGIELÖSUNGEN

ERFOLGREICH IN AFRIK A!

„A frika hat ein bedeutendes 
Wachstumspotenzial“, machte 

Staatssekretärin Claudia Dörr-Voß in 
ihrer Begrüßungsrede zu einer Fach-
veranstaltung der Exportinitiative 
Energie am 26. November 2019 unter 
dem Titel „Erfolgreich in Afrika!“ 
deutlich. Diese Meinung teilten die 
anwesenden Experten. Insgesamt dis-
kutierten rund 140 Teilnehmer 
Unterstützungsangebote für klima-
freundliche Energielösungen „made 
in Germany“ mit Fokus auf Afrika. 
Staatssekretärin Dörr-Voß appellierte 
an die deutschen Unternehmer: „Wir 
wollen Sie als BMWi unterstützen 
und dazu ermutigen, die Herausfor-
derungen zu meistern!

Auf einem Unternehmenspanel 
gaben Chiara-Felicitas Otto (Eight 
Innovations GmbH), Carsten Halle 
(Jonsol GmbH) und Tobias Merkel 
(SOLAR23 GmbH) Einblicke in ihre 
Arbeit vor Ort. Sie wurden bei ihrem 
Afrikageschäft von verschiedenen 
Programmen der Exportinitiative 
Energie des BMWi unterstützt. Die 

Initiative hat zum Ziel, deutsche 
umweltfreundliche Energietechnolo-
gien weltweit stärker zu verbreiten. 
„Das Renewable-Energy-Solutions 
(RES)-Projekt in Ruanda gab uns die 
Möglichkeit, dort Fuß zu fassen und 
den Markteintritt zu schaffen“, be-
richtete zum Beispiel Chiara-Felicitas 
Otto. Carsten Halle gefiel am Ge-
schäftsreiseprogramm besonders die 
Unterstützung bei der Geschäfts feld-
entwicklung, denn durch die Export-
initiative konnte er Zeit und Kapa-
zitäten sparen: „Wir bekommen von 
der Auslandshandelskammer Markt-
informationen, dazu kommen Kon-
takte zu potenziellen Kunden. Ich spare 
mir zwei Mitarbeiter. Für uns als klei-
nes Unternehmen ist das sehr wich-
tig.“ Tobias Merkels Firma ist bereits 

in 20 afrikanischen Ländern aktiv. Er 
gab den Anwesenden vor allem einen 
Rat: „Augen auf bei der Kompagnon-
Wahl. Am Ende steht und fällt alles 
mit den Partnern vor Ort.“

Im Anschluss stellten zahlreiche 
Referenten aus dem Netzwerk der 
Exportinitiative Programme unter 
anderem zu Geschäftsanbahnung und 
Projektentwicklung, Finanzierung 
sowie Aus- und Weiterbildung vor. 
Nach diesen Impulsen konnten die 
Unternehmer in Kleingruppen ihre 
Fragen an die jeweiligen Experten 
richten. Beim späteren Networking 
wurde der rege Austausch fortgesetzt. 
„Wir versuchen, Themen zu finden, 
die auf großes Interesse stoßen – Afrika 
war ein Volltreffer“, resümierte Chris-
tina Wittek, Referatsleiterin „Export-
initiative Energie“ im BMWi. Auch die 
Rückmeldung der Teilnehmer fiel 
sehr positiv aus. Der Solarpumpen-
Consultant Michael Schenker (KSB SE 
& Co. KGaA) beispielsweise lobte 
nicht nur den hohen Informations-
wert der Veranstaltung, sondern auch 
das gut gelungene Format. 

Die nächste Fachveranstaltung der Export-
initiative Energie zum Thema Finanzierung 
findet am 21. April 2020 im BMWi statt. 
Weitere Informationen dazu finden Sie auf: 
www.german-energy-solutions.de

KONTAKT
CHRISTINA WITTEK 
Referat: Exportinitiative Energie

schlaglichter@bmwi.bund.de

MEHR ZUM THEMA
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K U R Z & K N A P P  W I R T S C H A F T S P O L I T I K

Bei der Fachveranstaltung 
wurden neue Geschäftskon-
takte geknüpft.



SEIT SOMMER 2019 BIETET DAS MIT TEL-
STAND 4.0-KOMPETENZ ZENTRUM HANDEL 
UNTERNEHMEN UNTERSTÜTZUNG .

DEN HANDEL FIT 
MACHEN FÜR DIE 
ZUKUNFT!
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W I R T S C H A F T S P O L I T I K

E in lebendiger Handel ist ein wichtiger Fak-
tor gesellschaftlichen Zusammenlebens: Er 
steht für lebenswerte Innenstädte, Nahver-

sorgung sowie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
und Arbeitsplätze. Gleichzeitig steht der Handel vor 
großen Herausforderungen: Insbesondere bringt 
die Digitalisierung neue Technologien und verän-
dertes Kundenverhalten mit sich. Dadurch steigt 
der Wettbewerbs- und Anpassungsdruck deutlich. 
Dies gilt insbesondere für kleine und mittelgroße 
Händlerinnen und Händler, die ortsgebunden sind. 
Große Player setzen längst auf Digitalisierung und 
treiben diese voran. Kleine und mittlere Unterneh-
men hingegen kommen bei digitalen Innovationen 
schnell an ihre Grenzen, ist für sie doch bereits die 
Betreuung des Tagesgeschäfts eine Vollzeitaufgabe. 

UNTERSTÜTZUNG BEI DER 
DIGITALISIERUNG

Genau hier soll das Mittelstand 4.0-Kompetenz-
zentrum Handel, das das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie unlängst ins Leben gerufen 
hat, Hilfestellung leisten. Denn ein Zurückschrecken 
vor digitalen Technologien oder ein Aussitzen des 
Wandels ist keine Option. Die Digitalisierung ist 
vielmehr ein entscheidender Faktor für die Siche-
rung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit jedes 
Unternehmens. 

Das Kompetenzzentrum Handel soll rund um 
die Digitalisierung sensibilisieren, motivieren und 
informieren. Dabei ist unter Digitalisierung des Han-
dels nicht unbedingt der Aufbau eines Online-Shops 
zu verstehen. Vielmehr gilt es, die gesamte Band-
breite an Digitalisierungsthemen abzudecken – 
von modernen Geschäftsprozessen über Shop-
gestaltung bis hin zu Verkaufskanälen und E-Pay-
ment-Lösungen. Aufgabe des Kompetenzzentrums 
Handel ist es, die digitale Transformation im Han-
del zu begleiten und mit praxisnahen Beispielen zu 
unterlegen: Wissenstransfer hin zum Einzelhänd-
ler ist das Stich-wort, primäre Zielgruppe sind kleine 
und mittlere Unternehmen.

Das Projekt Kompetenzzentrum Handel ist zum 
1. Juli 2019 gestartet und zunächst auf eine Dauer 
von drei Jahren angelegt. Durchgeführt wird es 
durch ein Konsortium von ausgewiesenen Handels-
experten. Beteiligt sind der Handelsverband 
Deutschland e.V. (HDE), ibi research an der Univer-
sität Regensburg GmbH, das IFH Köln sowie das EHI 
Retail Institute. Alle Konsortialpartner haben lang-
jährige Erfahrung in der Handelslandschaft und 
sprechen die Sprache des Handels – eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg des Projektes.

DIE SPRACHE DES EINZELHANDELS

Den Händlerinnen und Händlern sollen durch das 
Kompetenzzentrum wissenschaftlich fundierte, gut 
verständliche und praxisrelevante Informationen 
an die Hand gegeben werden. Die Informa tionen 
sind unentgeltlich und anbieterneutral. Wichtig ist, 
dass das Kompetenzzentrum die Händlerinnen und 
Händler dort abholt, wo sie gerade stehen: Wenn 
sie noch keinerlei Kenntnisse im Bereich der Digi-
talisierung haben, soll das Zentrum sensibilisieren 
und erste Möglichkeiten zum Einsatz digitaler Tech-
nologien aufzeigen. Wenn hingegen schon mit der 
Digitalisierung begonnen wurde, soll das Zentrum 
über weitere technologische Innovationen und 
Trends sowie ihre mögliche Umsetzung im Unter-
nehmen informieren. Dementsprechend weit ist 
das Themenspektrum, das durch das Zentrum abge-
deckt wird: Zu ihm gehören Plattformtechnologien, 
Blockchain, Payment-Lösungen, Kassensysteme oder 
digitale Sichtbarkeit im Netz bis hin zu Einsatzmög-
lichkeiten von künstlicher Intelligenz. 

ANGEBOTE DES KOMPETENZZENTRUMS 
HANDEL

Das Kompetenzzentrum Handel zeichnet sich durch 
Überregionalität und Mobilität aus. Es spricht die 
Händler vor Ort an und stellt Angebote im gesam-
ten Bundesgebiet bereit. Darüber hinaus bestehen 
an den Standorten der Konsortialpartner 

Das Kompetenz-
zentrum Handel ist 
Teil eines umfang-
reichen Netzwerkes 
der Mittelstand 4.0 
Kompetenzzentren 
des Bundesminis-
teriums für Wirt-
schaft und Energie.

IN KÜRZE

ist das Projekt Kompetenzzentrum 
Handel gestartet und zunächst auf 
eine Dauer von drei Jahren angelegt.

01.07.2019
ZUM
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Anlaufstellen sowie digitale Lösungen zum Testen 
und Erleben. Und: Da es beim Kompetenzzentrum 
Handel um Digitalisierung geht, werden viele Ange-
bote auch digital verfügbar gemacht. Auf dem You-
tube-Kanal des Zentrums können Videos abgeru-
fen werden und das Zentrum produziert Podcasts 
zu verschiedenen Handelsthemen. So können Händ-
ler und Händlerinnen jederzeit und je nach eige-
nem Bedarf auf Angebote zugreifen. 

Das Kompetenzzentrum Handel bietet den 
Händlern eine große Bandbreite an Informationen 
und Informationskanälen, klassische Workshop-
formate und Webinare. Viele Informationen zu den 
verschiedensten Digitalisierungsthemen werden 
im Laufe des Projekts zudem über die Projekt-

Homepage als „Infoblatt“ veröffentlicht. Ausge-
wählte Themen werden auch im Blog des Zentrums 
angesprochen. 

Darüber hinaus können Unternehmen Ter-
mine für sogenannte Unternehmenssprechstun-
den vereinbaren. Hier können Herausforderungen 
ganz individuell und bezogen auf das konkrete Han-
delsunternehmen besprochen werden. Es wird Hilfe 
zur Selbsthilfe geleistet, indem Themen aufgezeigt 
und Ansprechpartner zur weiteren Umsetzung 
genannt werden.

Im Laufe des Projekts werden Umsetzungs-
beispiele entwickelt, die den Weg von der Idee bis 
zur Implementierung einer digitalen Anwendung 
im Unternehmen aufzeigen. Diese sollen die 

DIE REGIONALEN MITTELSTAND 4.0-KOMPETENZZENTREN 
 UND THEMENZENTREN MIT IHREN STÜTZPUNKTEN

Die regionalen Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren 
und Themenzentren mit ihren Stützpunkten 
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 Herausforderungen der Digitalisierung aus Sicht 
eines Unternehmens beschreiben.

Ein besonderes Highlight in der Angebotspa-
lette ist das DigitalMobil Handel (DiMo). Dabei han-
delt es sich um einen Bus, der Beispiele für Innova-
tionen im Handel näherbringt. Mit ihm können 
digitale Innovationen angeschaut, angefasst und 
ausprobiert werden. Digitalisierung wird so praxis-
nah auch in kleinen Städten erlebbar. Das Mobil 
fährt quer durch Deutschland und kann beim Kom-
petenzzentrum gebucht werden.

„MITTELSTAND-DIGITAL“ UNTERSTÜTZT 
FIRMEN IN ALLEN REGIONEN

Das Kompetenzzentrum Handel steht mit seinem 
Angebot nicht allein. Es ist vielmehr eingebettet in 
den Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. 
Unter diesem Dach haben sich mittlerweile 26 „Mit-
telstand 4.0-Kompetenzzentren“ etabliert, die Mit-
telstand und Handwerk bei der digitalen Transfor-
mation und Vernetzung sowie der Anwendung von 
Industrie 4.0 unterstützen (siehe Karte links).

Der Förderschwerpunkt „Mittelstand-Digital“ 
bietet mit einem bundesweiten Unterstützungs-
netzwerk von Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren 
vor Ort praxisnahe und mittelstandsgerechte Unter-
stützungsangebote entlang der Wertschöpfungs-
kette. Mittelstand-Digital zeigt, welche Chancen sich 
für kleine und mittlere Betriebe durch die Digita-
lisierung eröffnen und wie ihnen die Umsetzung in 
der Praxis gelingt – durch gut verständliche, neut-
rale, praxisorientierte Informationen sowie durch 
konkrete Unterstützung bei der Konzeption und 
Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie.

Alle Kompetenzzentren sind untereinander 
vernetzt und tauschen Informationen aus. Trotz 
unterschiedlicher Schwerpunktthemen der einzel-
nen Zentren können die Kompetenzzentren den 
Unternehmen vor Ort Unterstützung zu allen Digi-
talisierungsthemen anbieten und so die Reichweite 
jedes einzelnen Zentrums deutlich erhöhen. Das 

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel kann 
als jüngstes Kompetenzzentrum in der „Mittelstand 
4.0-Familie“ von dieser Vernetzung besonders pro-
fitieren und für seine Strahlkraft in die Fläche bereits 
vorhandene Transferstrukturen nutzen. Gleichzei-
tig können die anderen 18 regionalen und sieben 
themenbezogenen Kompetenzzentren ihre An-
gebote um spezifisches Branchenwissen anreichern 
– denn Handel ist in allen Regionen präsent und 
wichtiger Teil der Wertschöpfung.

Mittelstand 4.0-
Kompetenzzentren 
gibt es mittlerweile 
deutschlandweit.

26

Mehr Informationen und Ansprechpartner zum 
Kompetenzzentrum  Handel finden Sie unter:
www.kompetenzzentrumhandel.de und  
www.mittelstand-digital.de

KONTAKT
DR. FRANZISKA ROKOS
Referat: Handel und Werbewirtschaft

schlaglichter@bmwi.bund.de

MEHR ZUM THEMA
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WIR HABEN DIE „SCHLAGLICHTER“ FÜR SIE

 NOCH AKTUELLER, ÜBERSICHTLICHER UND 

ATTRAKTIVER GEMACHT. 

JETZT 

ALS NEWSLETTER BESTELLEN UNTER:

WWW.BMWI.DE/SCHLAGLICHTER

SO MACHT 
WIRTSCHAFT 

SPASS!

Die „Schlaglichter“ erscheinen künftig immer am 20. eines 
Monats für den Folgemonat. 
Und das nicht nur als Print-Ausgabe,  sondern auch weiterhin 
als Newsletter und Online-Version zum Lesen und Download 
auf der Website  www.bmwi.de.

VIEL FREUDE BEIM LESEN WÜNSCHT IHNEN DAS 
REDAKTIONSTEAM!

WANN UND WIE?

FRISCHER LOOK, 
VOLLE SUBSTANZ
RELAUNCH DER „SCHLAGLICHTER“  
VEREINT ATTRAKTIVE OPTIK MIT BEWÄHR-
TER INFORMATIVER SUBSTANZ.

D ie „Schlaglichter“ erscheinen ab dieser Februar-
ausgabe im neuen Design. Ein moderner „Maga-
zin-Stil“ mit attraktiver Titelgestaltung durch 

unterschiedliche Illustratoren sowie die „Auflockerung“ 
der Artikel im Innenteil mit weiteren Illustrationen, Gra-
fiken und Bildern sollen Lust auf die Publikation machen 
und den Spaß beim Lesen erhöhen. 

Auch die inhaltliche Struktur wurde überarbeitet 
und die Leseführung verbessert. Zu jeder Ausgabe gibt es 
künftig ein aktuelles „Fokus“-Thema als Aufmacher-Story, 
inhaltliche Schwerpunkte und interessante Fakten wer-
den besser hervorgehoben. Mehr Übersichtlichkeit, gra-
fische Elemente und Texthervorhebungen erleichtern 
zudem die Orientierung. Wer sich mehr für ganz 
bestimmte Aspekte interessiert, findet diese leichter. Und 
Leser mit weniger Zeit können sich jetzt schneller als bis-
her einen Überblick über die wichtigsten Informationen 
und „Highlights“ verschaffen. 

Neue Rubriken und Formate bieten kompakte Infor-
mationen, wie z. B. das „Konjunkturschlaglicht“ mit einer 
übersichtlichen Darstellung der wirtschaftlichen Lage 
auf einer Doppelseite. Andere, wie „BMWi aktiv“ oder 
„Telegramm“, sollen den Leser mit leicht verdaulichen 
Inhalten unterhalten. Die Trennung in „Wirtschaftspo-
litik“ und „Konjunktur“ bleibt erhalten, die Grafiken und 
Tabellen zum Konjunkturteil sind jedoch künftig als sepa-
rater Beileger integriert und herausnehmbar. 

Auch manche Überschrift ist nun „knackiger“ und 
in etwas lockerer Tonalität. Das führt aber keinesfalls zu 
Oberflächlichkeit: Die inhaltlichen Themenschwerpunkte, 
die fundierte Substanz und die Tiefenschärfe der Analy-
sen bleiben vollständig erhalten.
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B E S T  O F  S O C I A L  M E DI A

AUF T WIT TER

#ELEKTRO-
MOBILITÄT
Der Ausbau der 
#Ladeinfrastruk-
tur ist ein großes 
Thema für die 
künftige Mobilität 
in Deutschland.

BONPFLICHT
Die neue Bonpflicht 
beim Einkauf war 
und ist ein großes 
und viel diskutiertes 
Thema.

AUF FACEBOOK

ARBEIT UND KINDER
Beruf und Kinder/Familie besser 
unter einen Hut zu bringen – das 
können Arbeitgeber unterstützen: ein 
großes und wichtiges Thema.

AUF INSTAGR AM



PL ÄDOYER FÜR EIN 
FREIES, OFFENES UND 
GLOBALES INTERNET
AUF DEM INTERNET GOVERNANCE FORUM 
MIT 5.000 TEILNEHMENDEN GING ES UM DIE 
ZUKUNF T DES INTERNETS .

D as XIV. Internet Governance Forum (IGF) 
der Vereinten Nationen (VN) fand vom 
25. – 29. November 2019 unter dem Motto 

„One World. One Net. One Vision.“ in Berlin statt. 
Im Zentrum der Veranstaltung stand das Plädoyer 
für ein offenes und frei zugängliches Internet. Mit 
rund 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
160 Ländern sowie 200 Einzelveranstaltungen war 
das IGF die größte VN-Veranstaltung zum Thema 
Internet weltweit. Die Bundesregierung hatte sich 
u.a. dafür stark gemacht, neben der klassischen 
Internetwirtschaft auch Unternehmen tradi tioneller 

Branchen – und hier insbesondere aus dem Mittel-
stand – für das IGF zu gewinnen. Die Sensibilität 
und Resonanz für das Thema Internet Governance 
sollte damit noch erhöht werden.

Als Gastgeber haben die Vertreter Deutsch-
lands deutlich für den Erhalt eines freien, offenen 
und globalen Internets geworben und ein klares Sig-
nal für die weitere Entwicklung eines dezentralen, 
partizipatorischen, menschenrechtsbasierten und 
demokratischen Netzes gesendet. So betonte auch 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Rah-
men eines High-Level-Gesprächs mit Digitalminis-
tern, hochrangigen Vertreterinnen und Vertreter 

Im Bild rechts: 
VN-General-
sekretär António 
Guterres (2.v.l.) 
und Bundes-
kanzlerin 
Angela Merkel

W I R T S C H A F T S P O L I T I K
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sekretär betonte, es sei alles andere als sicher, dass 
wir in der Zukunft tatsächlich in einem einheit-
lichen globalen Netz leben würden. Merkel und 
Guterres sehen beide die VN als die geeignete Platt-
form für die Gestaltung der globalen Internet 
Governance an.

ZAHLREICHE EINZELVERANSTALTUNGEN 
ZU DEN THEMEN „UMGANG MIT DATEN“, 
„DIGITALE INKLUSION“ UND „SICHERHEIT“ 

Beim Umgang mit Daten ging es um den damit 
 verbundenen Schutz von Grundrechten und -frei-
heiten im Umfeld eines globalen und offenen Inter-
nets. Daten- und Informationsflüsse  bringen inzwi-
schen Menschen zueinander, die  aufgrund 

internationaler Organisationen sowie Teilnehmen-
den aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft die Bedeu-
tung eines globalen und freien Internets. Die Teil-
nehmenden der Diskussionsrunde waren sich einig, 
dass  die Kerntechnologie, die der Struktur des Inter-
nets zugrunde liegt, offen zugänglich bleiben muss. 
Alle Maßnahmen, die die allgemeine Verfügbarkeit 
des Internets oder die Integrität seiner Kernstruk-
tur beeinträchtigten, müssten vermieden werden. 
Ein weiteres zentrales Anliegen der Diskutierenden 
war die Sicherung der Privatsphäre jedes Einzelnen 
in einer zunehmend vernetzten Welt. Darüber hin-
aus wurde Handlungsbedarf beim Zugang zum 
Internet identifiziert. Dieser solle durch den Aus-
bau der Infrastruktur und den Abbau von Dispari-
täten verbessert werden. Bis spätestens 2025 soll-
ten alle Menschen Zugang zum Internet erhalten, 
forderte eine Vielzahl der Diskutierenden. 

Auch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und 
VN-Generalsekretär António Guterres warnten bei 
der offiziellen Eröffnung des IGF vor einer mögli-
chen Zersplitterung des Internets. Die Bundeskanz-
lerin verwies darauf, dass nichtdemokratische Staa-
ten und ihre Staatsführungen zum Teil in die 
Freiheiten eingriffen, die das Internet schaffe. Sie 
versuchten, eigene oder nationale Interessen durch-
zusetzen und hierfür ihre Netze vom globalen Inter-
net abzuschotten. Zu beobachten sei zudem, dass  
einige private Unternehmen in eigene, abgeschot-
tete Infrastrukturen investierten. Damit bestehe die 
Gefahr, dass globale Unternehmen Parallelwelten 
aufbauten – mit jeweils eigenen Regeln und Stan-
dards, die sie dann über internationale Gremien 
anderen aufzwingen wollten. Der VN-General-

„ DA S  I N T E R N E T M U S S 
G LO B A L  U N D  F R E I 
 B L E I B E N . DA S  I S T DA S 
S IG N A L , DA S  W I R  VO M 
I N T E R N E T G OV E R N A N C E 
F O R U M  I N  B E R L I N 
AU S S E N D E N .“  
P E T E R  A LT M A I E R , B U N D E S M I N I S T E R  F Ü R 
 W I RT S C H A F T U N D  E N E R G I E

Das Internet Governance Forum (IGF) wurde vom Generalsekretär der 
Vereinten Nationen auf dem Weltgipfel zur Informationsgesellschaft 
(WSIS) im Jahr 2005 ins Leben gerufen und wird seit 2006 jährlich 
ausgerichtet. Seitdem treffen sich auf internationaler Ebene staatliche, 
zivilgesellschaftliche, wirtschaftliche, technische und andere Stakehol-
der aller Nationen auf Augenhöhe, um aktuelle Herausforderungen im 
Bereich des Internets und der digitalen Transformation zu erörtern. 
Für Anhänger des Multistakeholder-Ansatzes ist das IGF die weltweit 
wichtigste Diskussionsplattform zur Zukunft des Internets. 

Das IGF und sein offener, demokratischer Ansatz ist der Gegenpol zu 
Bestrebungen autoritärer und nicht-demokratischer Staaten, die die 
Fragen der Internet Governance nicht mit den Vertretern der Zivilge-
sellschaft, sondern entweder rein national als Thema der Souveräni-
tät oder zwischenstaatlich im Rahmen der Vereinten Nationen oder 
einer ihrer Unterorganisationen behandeln wollen. Damit wäre die 
Verwaltung des Internets allein auf staatliche Organe beschränkt 
und etwa Fragen der Inhaltskontrolle und der Einschränkung des 
Datenflusses würden in den Mittelpunkt rücken.

Die deutsche Bewerbung um das IGF geht zurück auf einen Beschluss 
des Deutschen Bundestages vom 11. März 2014, durch den die Bun-
desregierung aufgefordert wurde, Digitalpolitik globaler zu denken 
und „sich um die Ausrichtung eines Internet Governance Forums in 
Deutschland zu bewerben, um die Bedeutung der internationalen 
Internet Governance für die deutsche IKT-Wirtschaft in den Fokus 
der Öffentlichkeit zu rücken“ (BT Drucksache18/764).

HINTERGRUND
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unterschiedlicher Herkunft, politischer, religiöser 
oder sozialer Unterschiede früher nicht zueinan-
der gefunden hätten. Neben diesem klaren Vorteil 
der stärkeren Vernetzung bestünde gleichzeitig das 
Risiko, dass Algorithmen der künstlichen Intelli-
genz zur Überwachung und Manipulation miss-
braucht werden und so auch die Demokratie oder 
das politische System gefährden könnten, stellten 
die Teilnehmenden fest. 

In der Diskussion zur digitalen Inklusion ging 
es um die Auswirkungen der Diskriminierung auf 
Grundlage von Geschlecht, Rasse, Identität und 
 Einkommen. Die Beziehung zwischen digitalem 
Fortschritt und Ungleichheit müsse noch besser 
 verstanden werden, denn Ungleichheit und Aus-
grenzung seien häufig Ursache sozialer Konflikte 
und Unruhen. Digitale Technologien könnten Trei-
ber sein, diese sozialen und ökonomischen Dispa-
ritäten zu verstärken oder auch zu reduzieren. 
Deutschland hatte als Gastgeberland im Vorfeld des 
IGF 500.000 Euro zur Verfügung gestellt, um Ver-
treterinnen und Vertretern aus dem Globalen Süden 
die Teilnahme am IGF zu ermöglichen. 

Sicherheit und Stabilität sind für das Funkti-
onieren des Internets von elementarer Bedeutung. 
Nur so kann das Netz Vertrauen beim Nutzer schaf-
fen und sein Potenzial als Kanal der freien Mei-
nungsäußerung und Motor für Wirtschaftswachs-
tum entfalten. Ob es insgesamt auf der Erde 
sicherer wird oder nicht, hängt wesentlich von unse-
rer Fähigkeit ab, über politische Grenzen, Diszipli-
nen und Akteure hinweg zusammenzuarbeiten. 
Mittlerweile gehören zwischenstaatliche Cyber-

konflikte leider zur politischen Realität. In einem 
solchen Umfeld bräuchten wir Mechanismen und 
Plattformen wie das IGF, die Vertrauen aufbauen 
und die globale Zusammenarbeit stärken, waren 
sich die Teilnehmenden einig.

ZUM ERSTEN MAL PARLAMENTARIER 
AUS DER GANZEN WELT AUF DEM IGF  

Zum allerersten Mal in der Geschichte des Internet 
Governance Forums versammelten sich Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier aus der ganzen 
Welt auf dem IGF: Über 120 Abgeordnete aus rund 
60 Ländern nahmen daran teil. Neben einer Auf-
taktveranstaltung für Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier  war vor allem die  „Legislative Main 
Session“ für die Abgeordneten von Bedeutung. In 
dieser High Level Session begrüßten die Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier den von der 
Community eingebrachten „Jimmy Schulz Call“, 
benannt nach dem ehemaligen Vorsitzenden des 
Bundestagsausschusses „Digitale Agenda“ Jimmy 
Schulz, mit dem Vorschlag, eine informelle Parla-
mentariergruppe unter dem Dach des IGF ein-
zurichten. Für die Parlamentarierinnen und Parla-
mentariern ist der unmittelbare Dialog mit der 
Zivilgesellschaft, der technischen Community sowie 
mit Unternehmensvertreterinnen und -vertretern 
wichtig, um ausbalancierte Entscheidungen treffen 
zu können und um letztlich eine angemessene 
Gesetzgebung zu ermöglichen. Zum anderen ist auch 
der Austausch untereinander gewinnbringend, denn 
ein offenes und freies Internet erfordert globale 
Zusammenarbeit.

zur Unterstützung für  Teilnehmer 
aus dem Globalen Süden

500.000
EURO

Informationen zum Internet Governance Forum  
finden Sie unter:
www.igf2019.berlin

KONTAKT
DR. GUNTHER GRATHWOHL & 
JOHANNA-KATHARINA MÖLLER 
Referat: Internet Governance

schlaglichter@bmwi.bund.de

MEHR ZUM THEMA
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TERMINE

20./21.01.2020
Eurogruppe/ECOFIN

29.01.2020
Veröffentlichung des 
Jahres  wirtschaftsberichts inkl. 
Jahres pro jektion der Bundes -
regierung

06.03.2020
Auftragseingang im Verarbeitenden 
Gewerbe (Januar)

09.03.2020
Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Januar)

10./11.03.2020
Treffen der Minister für maritime 
Angelegenheiten (TTE Transport)

12.03.2020
Handelsministerrat (Brüssel)

16.03.2020
Pressemitteilung wirtschaftliche Lage

19./20.03.2020
Informeller WBF-Rat (Zagreb)

26./27.03.2020
Europäischer Rat

30./31.03.2020
Hochrangige Kohäsionskonferenz

06.02.2020
Auftragseingang im Verarbeitenden 
Gewerbe (Dezember)

07.02.2020
Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Dezember)

14.02.2020
Pressemitteilung wirtschaftliche Lage

17./18.02.2020
Eurogruppe/ECOFIN

27./28.02.2020
WBF-Rat
(Binnenmarkt und Industrie)
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DIE „SCHLAGLICHTER“  ALS ABONNEMENT

Der Monatsbericht des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie ist nicht nur als Druckexemplar, 
sondern auch als elektronischer Newsletter verfügbar. 
Für ein Abonnement können Sie sich unter folgender 
Adresse registrieren:
www.bmwi.de/abo-service

Darüber hinaus stehen die Ausgaben des Monatsberichts 
sowie einzelne Beiträge aus älteren Ausgaben auf 
der Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie unter folgender Adresse zur Verfügung:
www.bmwi.de/schlaglichter

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu den „Schlag-
lichtern“ bzw. einzelnen Artikeln? Dann wenden Sie sich 
gern an: 
schlaglichter@bmwi.bund.de
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MONATSBERICHT

STRUKTURFÖRDERUNG 
UNTER EINEM DACH

DAS NEUE GESAMTDEUTSCHE FÖRDERSYSTEM FÜR 
STRUKTURSCHWACHE REGIONEN BÜNDELT DIE REGIONAL-

FÖRDERUNG UND ERHÖHT IHRE WIRKSAMKEIT

IM FOKUS

20
NEUES SCHL AGLICHT
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24
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NEUES FESTZINSPROGRAMM 
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28
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DIE WIRTSCHAFTLICHE L AGE 
IM JANUAR 2020

D ie deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 das 
zehnte Jahr in Folge gewachsen. Die kon-
junkturelle Dynamik hat sich allerdings 

merklich verlangsamt. Dies ist insbesondere auf 
die Schwäche der Industrie zurückzuführen. Die 
gesamtwirtschaftliche Leistung nahm im Jahr 2019 
um 0,6 % zu.1 Dies war zwar etwas mehr als zuletzt 
erwartet, aber deutlich weniger als in den fünf vor-
angegangenen Jahren, in denen das Bruttoinlands-
produkt um durchschnittlich etwa 2,0 % pro Jahr 
stieg. Der Beschäftigungstand erhöhte sich dennoch 
weiterhin recht kräftig um 400.000 Personen auf 
den Rekordstand von 45,3 Mio. Erwerbstätigen. 

1             Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts vom 15. Januar 2020. 

DI E  D E U T S C H E W I RT S C H A F T B E F I N D E T 
S IC H KO N J U N K T U R E L L I M A B S C H W U N G,  
ihr Bruttoinlandsprodukt nahm im Jahr 2019 preis-
bereinigt dennoch um 0,6 % zu. 

Z U M JA H R ESW EC H S E L G I BT ES  E R S T E 
H O F F N U N G S S C H I M M E R. Die Schwächephase in 
der Industrie ist zwar noch nicht überwunden. 
 Stabilisierungstendenzen bei den Auftragseingängen 
und abschwellender Pessimismus bei den Geschäfts-
erwartungen sind positive Signale. Die Hochkonjunktur 
im Baugewerbe setzt sich fort. 

DI E  I N DI K ATO R E N F Ü R D E N P R I VAT E N 
KO N S U M S E N D E N F Ü R DA S V I E RT E 
 Q UA RTA L G E M I S C H T E S IG N A L E.Die verfüg-
baren Einkommen nehmen aber weiter  kräftig zu.

D E R A R B E I T S M A R K T Z E IG T S IC H W E I T E R 
R O B U S T, auch wenn die schwache Konjunktur am 
aktuellen Rand wieder stärker sichtbar wurde.

(Veränderungen gegen Vorjahr in %)

Quelle: StBA
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2            In diesem Bericht werden Daten verwendet, die bis zum 15. Januar 2020 vorlagen. Soweit nicht anders vermerkt, handelt es sich um Verände-
rungsraten gegenüber der jeweiligen Vorperiode auf Basis preisbereinigter sowie kalender- und saisonbereinigter Daten.

SCHWÄCHEPHASE NOCH NICHT 
ÜBERWUNDEN

Zum Jahreswechsel hat die deutsche Wirtschaft ihre 
konjunkturelle Schwächephase noch nicht über-
wunden. Einer durch den gegenwärtig flauen Welt-
handel beeinträchtigten Industrie stehen nach wie 
vor mehrheitlich prosperierende Dienstleistungs-
bereiche sowie der Bausektor gegenüber. Das Brut-
toinlandsprodukt erhöhte sich daher im zweiten 
Halbjahr 2019 nur wenig. Es zeichnen sich aber all-
mählich Besserungstendenzen ab. In der Industrie 
haben in den vergangenen Monaten die Auftrags-
eingänge und die Umsätze begonnen, sich auf nied-
rigem Niveau zu stabilisieren. Gleichzeitig haben 
sich die Geschäftserwartungen wieder etwas auf-
gehellt. Dies spricht dafür, dass die Industriekon-
junktur ihren Wendepunkt bald erreicht. Nach wie 
vor bleibt das außenwirtschaftliche Umfeld aber 
durch erhebliche Unwägbarkeiten geprägt.2

WELTHANDEL
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Monate, Volumenindex 2010 = 100, preis- und saisonbereinigt

Quellen: Macrobond, Central Netherlands Bureau for Economic Policy (CBP)

(in Milliarden Euro, kalender- und saisonbereinigt)

Quelle: Zahlungsbilanzstatistik BBk

WARENHANDEL
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WELTWIRTSCHAFT OHNE SCHWUNG

Die Weltwirtschaft ist weiterhin durch den Ab-
schwung der Industriekonjunktur nicht zuletzt auf-
grund protektionistischer Politik geprägt. So ist die 
globale Industrieproduktion im Oktober gegenüber 
dem Vormonat leicht zurückgegangen und sank 
damit erstmals seit der Finanzkrise unter ihr Vor-
jahresniveau. Gleichzeitig zeichnet sich für den glo-
balen Warenhandel trotz einer leichten Steigerung 
im Oktober für das Gesamtjahr ebenfalls erstmals 
seit zehn Jahren ein Rückgang ab. Der zusammen-
gesetzte Einkaufsmanagerindex von J. P. Morgan/
IHS Markit für die Weltwirtschaft schloss das Jahr 
2019 zwar mit einer erneuten Steigerung ab, der 
Teilindex für die Industrie gab zuletzt jedoch leicht 
nach und lag nur noch knapp oberhalb der Wachs-
tumsschwelle von 50 Punkten. Angesichts der aktu-
ellen Indikatorenlage gehen die internationalen 
Organisationen für das laufende und kommende 
Jahr von einer nur wenig beschleunigten, aber wei-
terhin aufwärtsgerichteten Entwicklung der Welt-
wirtschaft aus.
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AUSFUHREN OHNE IMPULSE

Bei schwachen Impulsen aus dem weltwirtschaft-
lichen Umfeld haben sich die deutschen Ausfuhren 
zuletzt seitwärts bewegt. Ihre Aussichten bleiben 
verhalten. Die Ausfuhren an Waren und Dienstleis-
tungen sind im November saisonbereinigt und in 
jeweiligen Preisen im Vergleich zum Vormonat zwar 
kräftig um 3,8 % zurückgegangen. Im Zweimonats-
vergleich ergab sich dennoch ein geringer Zuwachs 
von 0,1 %, der bei stabilen Ausfuhrpreisen in realer 
Rechnung ähnlich ausfallen dürfte. Die ifo Export-
erwartungen vom Dezember 2019 spiegeln mit 
ihrem leicht positiven Saldowert die optimistischste 
Erwartungshaltung seit zehn Monaten wider. Auch 
die Importe von Waren und Dienstleistungen haben 
sich im November saisonbereinigt und in jeweili-
gen Preisen im Vergleich zum Oktober deutlich ver-
ringert (-2,5 %) und sind auch im Zweimonatsver-
gleich leicht zurückgegangen (-0,3 %).

VERÄNDERUNG GEGEN VORZEITRAUM IN %
(Volumen, saisonbereinigt)

2.Q. 3.Q. Sep. Okt. Nov.
PRODUKTION
Insgesamt -1,7 -1,1 -1,3 -1,4 1,0

Vorleistungsgüter -2,7 -1,9 -1,1 0,9 -0,5
Investitionsgüter -1,3 -0,4 -1,6 -4,2 2,4
Konsumgüter -1,0 -1,4 -0,8 1,5 0,5

UMSÄTZE
Insgesamt -1,6 -1,1 -1,2 0,1 -0,5

Inland -2,2 -1,0 -1,4 -0,7 0,5
Ausland -1,1 -1,2 -0,9 0,9 -1,4

AUFTRAGSEINGÄNGE
Insgesamt -1,2 -0,9 1,0 0,2 -1,3

Inland -4,2 -0,4 1,7 -3,0 1,6
Ausland 1,0 -1,0 0,6 2,4 -3,1
Vorleistungsgüter -2,4 -1,0 -1,3 0,7 0,2
Investitionsgüter -0,9 -0,6 2,4 -0,3 -2,1
Konsumgüter 2,3 -2,3 1,5 0,9 0,0

Quellen: StBA, BBk

INDUSTRIE

2.Q. 3.Q. Sep. Okt. Nov.

WARENHANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN (Zahlungsbilanzstatistik)
Veränderung gegen Vorperiode in % (saisonbereinigt)

AUSFUHR -1,1 1,0 1,6 1,2 -3,8

EINFUHR -0,4 0,2 2,0 0,0 -2,5

AUSSENHANDEL MIT WAREN NACH LÄNDERN (Außenhandelsstatistik) 
Veränderung gegen Vorjahr in % (Ursprungswerte) 

AUSFUHR -1,3 1,6 4,6 2,1 -2,9
Eurozone -0,8 0,6 4,9 -0,6 -2,3

EU Nicht-Eurozone -6,3 1,3 6,6 2,2 -2,7
Drittländer 0,9 2,6 3,2 4,7 -3,5

EINFUHR 1,1 -0,6 2,2 -0,1 -1,6
Eurozone 3,2 -1,2 3,1 1,1 -0,7

EU Nicht-Eurozone -0,7 3,6 5,9 1,4 0,6
Drittländer -0,7 -2,3 -1,5 -2,6 -4,2

Quellen: StBA, BBk

* Angaben in jeweiligen Preisen

AUSSENHANDEL *

ERSTE HOFFNUNGSSCHIMMER 
IN DER INDUSTRIE 

Die Industrie konnte ihre konjunkturelle Schwä-
chephase noch nicht beenden. Allerdings gibt es Sta-
bilisierungstendenzen bei den Auftragseingängen 
und der Pessimismus bei den Geschäftserwartun-
gen nimmt seit einigen Monaten ab. Die Industrie-
konjunktur dürfte sich daher in den kommenden 
Monaten etwas aufhellen. Die Produktion im Pro-
duzierenden Gewerbe insgesamt stieg im Novem-
ber nach einem schwachen Vormonat um 1,1 %. Die 
Erzeugung in der Industrie und im Baugewerbe 
nahm um 1,0 % bzw. 2,6 % zu. Die Energieproduk-
tion sank um 0,8 %. Im Zweimonatsvergleich Okto-
ber/November gegenüber August/September wurde 
die Herstellung im Produzierenden Gewerbe aber 
noch um 0,7 % eingeschränkt. Innerhalb der Indus-
trie bremsten insbesondere die Kfz-Industrie und 
der Maschinenbau (-4,3 % bzw. -2,5 %). Die Auftrags-
eingänge wiesen im Zweimonatsvergleich insge-
samt ein minimales Plus aus, wobei die Impulse aus 
dem Euroraum kamen. Die Geschäftserwartungen 
verbessern sich seit Spätsommer. Das Baugewerbe 
befindet sich  weiter in der Hochkonjunktur. 

5
8

S
C

H
L

A
G

L
IC

H
T

E
R

 F
E

B
R

U
A

R
 2

02
0

K O N J U N K T U R

(Volumenindex 2015 = 100, saisonbereinigt)

Quellen: StBA, BBk

EINZELHANDELSUMSATZ (ohne Handel mit Kfz)
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gleitender 3-Monatsdurchschnitt
Monate

Veränderung in % gg. Vormonat gg. Vorjahres-
monat

Nov. Dez. Nov. Dez.
PRODUKTION
Insgesamt -0,8 0,5 1,1 1,5
Insgesamt ohne Energie und 
Nahrungsmittel (Kerninflation) -0,9 0,6 1,6 1,7

Nahrungsmittel 0,5 0,6 1,8 2,1
Pauschalreisen -28,1 21,1 1,7 3,6

Energie -0,1 -0,1 -3,7 -0,1
Dienstleistungen -1,5 0,9 1,8 1,8

Insgesamt (saisonbereinigt) 0,1 0,2 - - 

Quellen: StBA, BBk

VERBRAUCHERPREISINDEX

Volumenindex (2015 = 100, saisonbereinigt)

Quellen: StBA, BBk

PRODUKTION IM PRODUZIERENDEN 
GEWERBE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN
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Baugewerbe

KONSUM BLEIBT VERLÄSSLICHE STÜTZE

Die privaten Konsumausgaben bleiben eine verläss-
liche Stütze der Binnenkonjunktur. Hierzu tragen 
der hohe Beschäftigungsstand sowie die merkliche 
Erhöhung der verfügbaren Einkommen bei. Diese 
waren im dritten Quartal 2019 um 3,4 % höher als 
vor einem Jahr. Im Jahresschlussquartal dürften die 
privaten Konsumausgaben den aktuellen Indika-
toren zufolge allerdings vorübergehend eine lang-
samere Gangart einschlagen. Die Umsätze im Ein-
zelhandel ohne Kfz haben sich nach schwachem 
Start in das vierte Quartal im November zwar um 
2,1 % erhöht. Im Durchschnitt liegen sie aber leicht 
unter dem Niveau des dritten Quartals. Die Neuzu-
lassungen von Pkw stiegen insgesamt im vierten 
Quartal um 0,8 %. Die Zulassungen der privaten Hal-
ter, die für den privaten Konsum maßgeblich sind, 
waren hingegen rückläufig. Das Geschäftsklima im 
Einzelhandel hat sich im vierten Quartal gegenüber 
dem Vorquartal nicht verändert und bleibt per saldo 
positiv und spürbar oberhalb seines langjährigen 
Durchschnitts. Das Preisklima ist weiterhin relativ 
ruhig. Die Inflationsrate lag im Jahr 2019 bei 1,4 % 
nach 1,8 % im Vorjahr. Für den nachlassenden Preis-
auftrieb spielten rückläufige Kraftstoffpreise eine 
wichtige Rolle.
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WEITERHIN ROBUSTER ARBEITSMARKT

Die gedämpfte Konjunktur machte sich am aktu-
ellen Rand wieder deutlicher auf dem Arbeitsmarkt 
bemerkbar. Die Erwerbstätigkeit wurde im Novem-
ber gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt nur 
geringfügig um 13.000 Personen ausgeweitet. Der 
Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung war im Oktober (+41.000 Personen) aller-
dings wie bereits im Vormonat recht kräftig. Im Ver-
arbeitenden Gewerbe (-9.000 Personen) und dabei 
insbesondere in der Metall- und Elektroindustrie 
sowie der Stahlindustrie ging die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten im Oktober 
allerdings merklich zurück. Die Arbeitslosigkeit ist 
tendenziell leicht aufwärtsgerichtet, sie nahm im 
Dezember saisonbereinigt um 8.000 Personen zu. 
Nach den Ursprungszahlen (2,23 Mio. Personen) 
wird der Vorjahresstand um 18.000 Personen über-
schritten. Auch die Unterbeschäftigung hat sich 
leicht um 6.000 Personen erhöht. Konjunkturelles 
Kurzarbeitergeld wurde im Oktober etwas mehr 
als in den Vormonaten von 84.000 Personen in 
Anspruch genommen. Die Anzeigen für konjunk-
turelle Kurzarbeit lagen im November bei unver-
ändert 49.000 Personen. Die Frühindikatoren zei-
gen einen robusten Arbeitsmarkt an, haben sich 
aber insgesamt etwas verschlechtert. Sie lassen 
einen nur noch moderaten Beschäftigungsaufbau 
und eine geringfügig steigende Arbeitslosigkeit 
erwarten.

Quellen: BA, StBA, BBk

* kalender- und saisonbereinigte Angaben

Arbeitslose (SGB III)
3.Q. 4.Q. Okt. Nov. Dez.

in Mio. (Ursprungszahlen) 2,276 2,204 2,204 2,180 2,227
gg. Vorjahr in 1.000 -34 4 0 -6 18
gg. Vorperiode in 1.000* 21 -5 7 -14 8
Arbeitslosenquote 5,0 4,8 4,8 4,8 4,9
ERWERBSTÄTIGE (INLAND)

2.Q. 3.Q. Sep. Okt. Nov.
in Mio. (Ursprungszahlen) 45,2 45,4 45,5 45,6 45,6
gg. Vorjahr in 1.000 435 353 348 344 304
gg. Vorperiode in 1.000* 46 44 28 41 13
SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTE

2.Q. 3.Q. Aug. Sep. Okt.
in Mio. (Ursprungszahlen) 33,4 33,6 33,6 33,9 34,0
gg. Vorjahr in 1.000 571 509 479 527 499
gg. Vorperiode in 1.000* 88 107 26 63 41

ARBEITSMARKT

ARBEITSLOSIGKEIT UND 
UNTERBESCHÄFTIGUNG (in 1000)
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Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit), Ursprung
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit), saisonbereinigt

Arbeitslose, Ursprung
Arbeitslose, saisonbereinigt
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BIP-NOWCAST FÜR DAS 1. QUARTAL 2020

D as Prognosemodell ermittelt als Nowcast für 
das saison- und kalenderbereinigte Wachstum 
des BIP im ersten Quartal 2020 eine Rate von 

-0,03 %. Der Nowcast ist eine rein technische Prognose, 
bei der es sich weder um die Prognose des BMWi noch 
um die offizielle Projektion der Bundes regierung han-
delt. Das amtliche Ergebnis für das erste Quartal 2020 
wird vom Statistischen Bundesamt in seiner Schnell-
meldung am 15. Mai 2020 veröffentlicht.

In der aktuellen Ausgabe der Schlaglichter der 
Wirtschaftspolitik wird zum ersten Mal der Nowcast 
für das erste Quartal veröffentlicht (Abb. 1, blaue Linie). 
Beim Datenstand zum Redaktionsschluss  (15. Januar) 
liegen noch keine Informationen zur Produktion oder 
Exporten für die Monate des laufenden Quartals vor. 
Zu diesem frühen Prognosezeitpunkt ist die Prognose-
unsicherheit daher besonders hoch. Aufgrund noch 
fehlender harter Daten sind umfragebasierte Stim-
mungsindikatoren besonders wichtig.

Seit der ersten Schätzung am 1. Januar schwankt 
der Nowcast für das erste Quartal 2020 um die Null-
linie. In den meisten Fällen entsprachen die ver-
öffentlichten Daten in etwa den vom Modell  vor-
hergesagten Werten, sodass es zu wenigen Überra-
schungen und damit nur zu geringen Änderungen 
der Prognose kam. Eine Ausnahme stellte zum 

1           Für nähere Erläuterungen zur Methode, den verwendeten Daten und der Interpretation des Modells siehe Senftleben und Strohsal (2019): „Nowcas-
ting: Ein Echtzeit-Indikator für die Konjunkturanalyse“, Schlaglichter der Wirtschaftspolitik, Juni 2019, Seite 9–11, und Andreini, Hasenzagl, Reich-
lin, Senftleben und Strohsal (2020) „Nowcasting German GDP“, CEPR Working Paper No. 14323.

Beispiel die Entwicklung im Einzelhandel dar, die 
am 6. Januar veröffentlicht wurde. Durch die posi-
tive Überraschung wurde der Nowcast um etwa 
0,04  Prozentpunkte aufwärtsrevidiert. 

Neben dem laufenden Quartal prognostiziert 
das Modell auch das abgelaufene vierte Quartal des 
Jahres 2019, da das amtliche Ergebnis für dieses 
Quartal erst am 14. Februar bekanntgegeben wird. 
Der Nowcast für das vierte Quartal liegt derzeit bei 
-0,01 % (Abbildung 1, hellblaue Linie). Für dieses 
Quartal liegen bereits Informationen zur Produk-
tion, den Auftragseingängen und den Exporten für 
die ersten beiden Monate vor. Mit der zunehmen-
den Anzahl an harten Daten, die in die Prognose 
einfließen, nimmt die Unsicherheit des Nowcast ab. 

Der Nowcast für das vierte Quartal 2019 hat 
sich im Zeitablauf stetig verbessert und seit Mitte 
November stabilisiert. Lediglich der Rückgang der 
Industrieproduktion (Veröffentlichung  am 6. 
Dezember) sorgte für eine Abwärtskorrektur des 
Nowcast, die aber später wieder kompensiert wurde.

Aus Sicht des BMWi dürfte sich der Ausblick 
für die wirtschaftliche Entwicklung im ersten Quar-
tal des laufenden Jahres etwas aufhellen. Steuerli-
che Entlastungsmaßnahmen dürften dem ohnehin 
schon solide expandierenden privaten Konsum wei-
teren Schub verleihen. Hinzu kommt die vorläufige 
Jahresrate für die Entwicklung des BIP von +0,6 % 
für das Jahr 2019, die jüngst vom Statistischen Bun-
desamt veröffentlicht wurde. Die Rate deutet ein 
leicht positives Wachstum im vierten Quartal an. 
Dies spricht auch für eine etwas kräftigere Entwick-
lung im ersten Quartal.

D E R N OWC A S T F Ü R DA S S A I S O N- U N D 
K A L E N D E R B E R E I N IG T E WAC H S T U M D ES BI P 
I M E R S T E N Q UA RTA L 2020 B E T R ÄG T -0,03 % 
(S TA N D 15. JA N UA R) . 1

F Ü R DA S V I E RT E Q UA RTA L 2019 P R O G N O S-
T I Z I E RT DA S M O D E L L E I N E WAC H S T U M S-
R AT E VO N -0,01 %.

IN KÜRZE

Quelle: Now-Casting Economics Ltd.

ENTWICKLUNG DES BIP NOWCAST FÜR DAS VIERTE QUARTAL 2019 UND DAS ERSTE QUARTAL 2020
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E N T S C H E I D U N G D ES E Z B-R AT S I M 
D E Z E M B E R B E L Ä S S T Z I N S E N U N V E R-
Ä N D E RT AU F N I E D R IG E M N I V E AU.

I N F L AT IO N I N D E R E U R OZO N E S T I EG 
I M D E Z E M B E R AU F E I N S EC H S M O N AT S-
H O C H VO N 1,3  %.

MONETÄRE ENT WICKLUNG 

EXPANSIVE GELDPOLITIK WIRD WEITER 
FORTGESETZT …

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält an ihrer 
expansiven Geldpolitik fest. Seit März 2016 liegt der 
Hauptrefinanzierungssatz auf dem historischen 
Tiefstand von 0,0 %, während der Spitzenrefinan-
zierungssatz bei 0,25 % liegt. Für die Einlagefazili-
tät fällt derweil ein Zins in Höhe von -0,5 % an, die-
ser wurde zuletzt im September 2019 von -0,4 % 
weiter heruntersetzen. Im November 2019 hat die 
EZB zudem damit begonnen, ihr Anleiheaufkauf-
programm neu aufzulegen. Die Nettozukäufe sind 
dementsprechend in den letzten zwei Monaten des 
Jahres 2019 um jeweils 24,1 und 15,4 Milliarden Euro 
gestiegen. Mit derzeit etwa 4,7 Billionen Euro fällt 
die Bilanz der EZB mehr als doppelt so hoch aus 
wie zu Beginn der Programme im Dezember 2014. 
Auf ein Enddatum für die Käufe legte sich die EZB 
bisher nicht fest.

Die nach wie vor sehr hohe Überschussliqui-
dität von derzeit 1,77 Billionen Euro führt dazu, dass 
die Zinsen auf dem Interbankenmarkt nahe dem 
Einlagesatz liegen: Der besicherte Interbankenzins 
beträgt derzeit 0,52 %, der unbesicherte -0,39 %. 
Die Inflationsrate in der Eurozone liegt gemäß einer 
ersten Schätzung von Eurostat im Dezember 2019 
mit 1,3 % auf dem höchsten Niveau seit Juni 2019. 
Die Kerninflation blieb mit ebenfalls 1,3 % auf dem 
Novemberniveau.

Die US-amerikanische Notenbank (Fed) zeigt 
sich ebenfalls zurückhaltend. Nach vier Zinserhö-
hungen im Jahr 2018 auf eine Spanne von 2,25 bis 
2,5 % wurden 2019 wieder drei Zinssenkungen 
durchgeführt. Derzeit verharren die amerikanischen 
Leitzinsen auf einer Spanne von 1,5 bis 1,75 % und 
auch die letzte Sitzung des Federal Open Market 

IN KÜRZE

Quelle: Macrobond

GELDMARKTSÄTZE IM EURORAUM (in %)
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Quellen: EZB, Macrobond
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Die derzeitige Zinsstrukturkurve für deutsche Bun-
desanleihen ist in der kurzen bis mittleren Frist 
invertiert und folgt in der langen Frist einem nor-
malen Verlauf. Die Nachfrage nach Anleihen mit 
mittelfristiger Laufzeit scheint demnach größer als 
für kurz- und langfristige Laufzeiten zu sein. Vor 
drei Monaten war die kurz- und mittelfristige Inver-
tierung noch ausgeprägter.

01.01.2019 = 100

Quelle: Macrobond

WECHSELKURSE
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RENDITEN 10-JÄHRIGER STAATSANLEIHEN
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Committee vom 10. Dezember 2019 brachte keine 
Änderung der amerikanischen Leitzinsen.

Der Euro verbesserte sich im Vormonatsver-
gleich sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch 
gegenüber dem japanischen Yen; im Dezember 2019 
lagen die Notierungen für einen Euro bei durch-
schnittlich 1,11 Dollar bzw. 121 Yen. Der durch-
schnittliche Monatskurs des Euro gegenüber dem 
britischen Pfund nahm im vierten Monat in Folge 
ab. Momentan kostet ein Euro rund 0,85 Pfund. Die 
preisliche Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den 56 
wichtigsten Handelspartnern Deutschlands, wie sie 
die Deutsche Bundesbank errechnet, blieb im 
Dezember im Vergleich zum Vormonat unverän-
dert; der effektive Wechselkurs belief sich auf 88,7.

… UND HÄLT ANLEIHENRENDITEN AUF 
NIEDRIGEM NIVEAU

Die Umlaufrendite von Bundesanleihen mit zehn-
jähriger Laufzeit bewegt sich weiter im negativen 
Bereich und liegt momentan deutlich unter -0,2 %. 
Allgemein rangieren auch die Renditen auf Staats-
anleihen der übrigen Euroländer weiterhin auf nied-
rigem Niveau. Die höchsten Zinsen fallen für grie-
chische Staatsanleihen (1,42 %) sowie für italienische 
Staatsanleihen (1,35 %) an. Auch die Renditen auf 
Unternehmensanleihen verharren in der Eurozone 
auf sehr niedrigem Stand. Anleihen mit sehr guter 
Bonität (AA) und einer Laufzeit von zehn Jahren lie-
gen derzeit bei etwa 0,04 %.

6
3

S
C

H
L

A
G

L
IC

H
T

E
R

 F
E

B
R

U
A

R
 2

02
0

K O N J U N K T U R



KREDITWACHSTUM HÄLT AN

Die derzeit schwache Konjunkturlage spiegelt sich 
gegenwärtig nicht in der Kreditvergabe wider. Im 
November 2019 lagen die Buchkredite an nicht-
finanzielle Kapitalgesellschaften rund 5,7 % über 
dem Vorjahresniveau. Die Kreditvergabe an private 
Haushalte zieht weiter an und lag im November um 
3,4 % über dem Vorjahreswert. Der stärkste Treiber 
dieser Entwicklung blieb weiterhin der Zuwachs bei 
den Wohnungsbaukrediten (+5,7 %), die durch das 
niedrige Zinsniveau und eine starke Nachfrage 
begünstigt werden.

Die Kreditvergabe an Unternehmen und pri-
vate Haushalte stieg im November zum wiederhol-
ten Male und verzeichnete einen kräftigen Zuwachs 
von 4,9 % gegenüber Vorjahr. Das Kreditwachstum 
ist damit zum wiederholten Male deutlich stärker 
in Deutschland als im Euroraum (+3,4 %). Die 
 Kreditvolumina für nichtfinanzielle Kapitalgesell-
schaften wuchsen mit einer Rate von 5,7 % auch 
stärker in Deutschland als in der Eurozone (+3,4 %). 

Der Zinsabstand für Unternehmenskredite 
innerhalb des Euroraums hat zuletzt wieder etwas 
abgenommen. Nichtfinanzielle ausländische 

Rendite in %

Quelle: BBk
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 Ka pitalgesellschaften im Euroraum mussten im 
November um durchschnittlich 0,7 Prozentpunkte 
höhere Kreditzinsen zahlen als deutsche Unter-
nehmen.

Die Geldmenge M3 des Euroraums wuchs im 
November 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 %. 
Der Anstieg ist hierbei maßgeblich durch das 
Wachstum der enger gefassten Geldmenge M1 
getrieben, die im gleichen Zeitraum um 8,3 % 
gestiegen ist.
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